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1 EINLEITUNG 

1.1 ANLASS 1. FORTSCHREIBUNG 

Die Gemeinde Eppelborn hat im RŀƘƳŜƴ ŘŜǎ {ǘŅŘǘŜōŀǳŦǀǊŘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳǎ α!ƪǘƛǾŜ {ǘŀŘǘ- und Ortsteilzen-
ǘǊŜƴά ein ISEK für das Zentrum des Gemeindebezirkes Eppelborn erstellt.2 Es wurde im Jahr 2016 beschlos-
sen. LƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘōŜǊŜƛŎƘŜ αAchse Marktplatz ς 9ǳǊƻǇŀǇƭŀǘȊά ǳƴŘ α9ƘŜƳŀƭƛƎŜ Mädchenbe-
ǊǳŦǎǎŎƘǳƭŜά ƘŀōŜƴ ǎƛŎƘ ƴǳƴ ƴŜǳŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎǇŜǊǎǇŜƪǘƛǾŜƴ ŜǊƎŜōŜƴΦ !ǳǎ ŘƛŜǎŜƳ DǊǳƴŘ ŦƻǊŘŜǊǘ ŘŜǊ CǀǊŘŜǊπ
mittelgeber einer Fortschreibung des ISEK.  

Der Gesetzgeber verpflichtet alle Kommunen, ihre vor dem Jahr 2007 bekannt gemachten Sanierungssat-
zungen bis Ende 2021 aufzuheben. Damit wird das aƭǘŜ {ŀƴƛŜǊǳƴƎǎƎŜōƛŜǘ αhǊǘǎƳƛǘǘŜ 9ǇǇŜƭōƻǊƴά 9ƴŘŜ нлнм 
formal aufgehoben. Da weiterhin städtebauliche Missstände in der Ortsmitte vorhanden sind, ist eine Nach-
folge erforderlich, um den Sanierungsprozess weiterhin durchführen zu können. 

Das ISEK wird vorbereitende Untersuchung und somit die Voraussetzung für die Sanierungssatzung. 

Bei der Fortschreibung wird das ursprüngliche integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept von 2016 
aktualisiert und ergänzt. Das heißt konkret: Das vorliegende Konzept wurde auf der Grundlage des ISEK von 
2016 nun  

¶ auf das neue Städtebauförderprogramm angepasst 

¶ für die Schwerpunkte αAchse Marktplatz ς Europaplatzά ǎƻǿƛŜ α9ƘŜƳŀƭƛƎŜ aŅŘŎƘŜƴberufs-
ǎŎƘǳƭŜά die neuen Entwicklungen eingearbeitet und  

¶ aktualisiert. 

1.2 DIE GEMEINDE EPPELBORN IM ZENTRENPROGRAMM  
αAKTIVE STADT- UND ORTSTEILZENTRENά3 

Ortskerne haben eine große Bedeutung für die Funktionsfähigkeit und die Identifikation mit der gesamten 
Kommune. Die historisch gewachsenen Strukturen (Nutzungsmischung, Zusammentreffen unterschied-
lichster Bevölkerungsgruppen) im öffentlichen Raum prägen die Ortsmitten und werden auch künftig ς trotz 
sich verändernder Rahmenbedingungen ς einen hohen Stellenwert für die Bevölkerung und die lokalen Ak-
teure haben. 

Die Ortsmitten sind bereits seit einigen Jahren einem Wandel unterworfen, den es zu bewältigen gilt. Sich 
verstärkende Konkurrenzen im Bereich des Einzelhandels mit peripheren Standorten und eine zunehmende 
Filialisierung, sich wandelndes Einkaufs- und Freizeitverhalten, die steigende Anzahl des Individualverkehrs 
(ruhend und fließend), Wohnbedürfnisse, die in den historischen Ortsmitten nur bedingt befriedigt werden 
können ς dies sind nur einige Aspekte einer Vielzahl von Faktoren, denen die Ortskerne unterworfen sind. 

Wenn in der Regel primär der Einzelhandel mit einer Ortsmitte in Verbindung gebracht wird, muss bei der 
Beurteilung der Lebendigkeit eines Zentrums auch die Bedeutung anderweitiger Nutzungen in die Betrach-
tung bzw. in die Beurteilung gerückt werden. Denn die Attraktivität eines Zentrums ergibt sich durch ge-
wachsene Nutzungsmischung und die Multifunktionalität; öffentliche und private Dienstleistungs- und Bil-
dungsangebote, Handwerk, Wohnen, kulturelle Einrichtungen sowie alle Formen der Freizeitgestaltung 
spielen hierbei eine wichtige Rolle. 

α!ō ŘŜƳ tǊƻƎǊŀƳƳƧŀƘǊ нлнл hat sich die Programmstruktur der Städtebauförderung geändert. Die bishe-
ǊƛƎŜƴ ǎŜŎƘǎ tǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜǊ {ǘŅŘǘŜōŀǳŦǀǊŘŜǊǳƴƎ όα{ƻȊƛŀƭŜ {ǘŀŘǘάΣ α{ǘŀŘǘǳƳōŀǳ ²ŜǎǘάΣ α!ƪǘƛǾŜ {ǘŀŘǘ- und 
hǊǘǎǘŜƛƭȊŜƴǘǊŜƴάΣ α{ǘŅŘǘŜōŀǳƭƛŎƘŜǊ 5ŜƴƪƳŀƭǎŎƘǳǘȊάΣ αYƭŜƛƴŜǊŜ {ǘŅŘǘŜ ǳƴŘ DŜƳŜƛƴŘŜƴά ǎƻǿƛŜ α½ǳƪǳƴŦǘ 
{ǘŀŘǘƎǊǸƴάύ ǿurden zu folgenden drei Programmen zusammengefasst:  

 

2 Die Gemeinde Eppelborn hat beim Ministerium für Inneres und Sport einen Antrag auf Aufnahme in das Zentrenprogramm gestellt 

und ist im Dezember 2014 in das Zentrenprogramm aufgenommen worden. 

3 Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr des Saarlandes (2010): Aktive Zentren ς Leitfaden zum Städtebauförderprogramm 
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¶ α[ŜōŜƴŘƛƎŜ ½ŜƴǘǊŜƴ ς Erhalt und Entwicklung der Stadt- ǳƴŘ hǊǘǎƪŜǊƴŜάΣ   

¶ α{ƻȊƛŀƭŜǊ ½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƭǘ ς ½ǳǎŀƳƳŜƴƭŜōŜƴ ƛƳ vǳŀǊǘƛŜǊ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳ ƎŜǎǘŀƭǘŜƴάΣ   

¶ α²ŀŎƘǎǘǳƳ ǳƴŘ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ 9ǊƴŜǳŜǊǳƴƎ ς [ŜōŜƴǎǿŜǊǘŜ vǳŀǊǘƛŜǊŜ ƎŜǎǘŀƭǘŜƴάΦ  

Fördervoraussetzung hierbei ist die Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts, 
dessen Ergebnisse nachfolgend dargelegt werden.  

αLEBENDIGE ZENTREN ς ERHALT UND ENTWICKLUNG DER STADT- UND ORTSKERNEά4 

Das aktuelle Förderprogramm α[ŜōŜƴŘƛƎŜ ½ŜƴǘǊŜƴ ς Erhalt und Entwicklung der Stadt- ǳƴŘ hǊǘǎƪŜǊƴŜά stellt 
somit die WeiterführuƴƎ ŘŜǎ tǊƻƎǊŀƳƳǎ α!ƪǘƛǾŜ {ǘŀŘǘ- ǳƴŘ hǊǘǎǘŜƛƭȊŜƴǘǊŜƴά dar. Es dient ebenfalls dazu, 
Stadt- und Ortskerne zu attraktiven, multifunktionalen und identitätsstiftenden Standorten für Arbeiten, 
Wirtschaft, Wohnen, Bildung und Kultur weiterzuentwickeln. Im Rahmen städtebaulicher Gesamtmaßnah-
men sollen Stadt- und Ortskerne gestärkt, aufgewertet und revitalisiert sowie als zentrale Versorgungsbe-
reiche und multifunktionale Standorte gesichert werden. (Quelle: Städtebauförderung - Lebendige Zentren 
(staedtebaufoerderung.info, Abruf am 20.09.2021) 

1.3 ZIELE DES PROGRAMMS5 

Angesichts der Bedeutung der Zentren und der vor ihnen liegenden Herausforderungen haben Bund und 
Länder in der {ǘŅŘǘŜōŀǳŦǀǊŘŜǊǳƴƎ Řŀǎ tǊƻƎǊŀƳƳ α!ƪǘƛǾŜ {ǘŀŘǘ- ǳƴŘ hǊǘǎǘŜƛƭȊŜƴǘǊŜƴάΣ ǎŜƛǘ нлнл αLebendige 
½ŜƴǘǊŜƴά (kurz: Zentrenprogramm) eingerichtet. Damit besteht erstmals ein spezielles Programm zur Stär-
kung zentraler Versorgungsbereiche. Zugleich dient das Programm der Innenentwicklung. Mit den Finanz-
hilfen aus dem Zentrenprogramm unterstützen Bund und Länder die Gemeinden bei der Bewältigung struk-
tureller Schwierigkeiten in den Ortsmitten. Im Fördermittelpunkt steht die Stärkung zentraler Versorgungs-
bereiche mit Funktionsverlusten und Leerständen.  

Das Zentrenprogramm soll zur Vorbereitung und Durchführung von Gesamtmaßnahmen zur Erhaltung und 
Entwicklung dieser Bereiche dienen. Das Anliegen besteht also darin, die stadtbaukulturelle Substanz, die 
städtebauliche Funktionsfähigkeit, die soziale Vitalität und den kulturellen Reichtum der Ortsmitten zu er-
halten bzw. wiederzugewinnen. 

Die folgenden Ziele geben Orientierung zur Umsetzung des Zentrenprogramms und für die inhaltliche Aus-
gestaltung der einzusetzenden Instrumente, Maßnahmen und Verfahren.  

Funktionsvielfalt und Versorgungssicherheit 

¶ Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche als Orte zum Wohnen und Arbei-
ten, für Wirtschaft und Handel, Kultur und Bildung sowie für Versorgung und Freizeit 

¶ Nutzungsvielfalt durch Stärkung der Wohnfunktion, kultureller und öffentlicher Einrichtungen 

Soziale Kohäsion 

¶ vielfältige Wohnformen für alle gesellschaftlichen Gruppen 

¶ sozialer Zusammenhalt durch Gemeinschaftseinrichtungen für gruppenübergreifende Begeg-
nung und Austausch 

Aufwertung des öffentlichen Raumes 

¶ Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der öffentlichen Räume für alle gesellschaftlichen Gruppen 

¶ Belebung der Zentren durch Raum für Aktivitäten und Orte zum Verweilen 

Stadtbaukultur 

 

4 Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr des Saarlandes (2010): Aktive Zentren ς Leitfaden zum Städtebauförderprogramm 
5 Internetseite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (Zugriff: März 2015) 

https://www.staedtebaufoerderung.info/DE/Programme/LebendigeZentren/lebendigezentren_node.html
https://www.staedtebaufoerderung.info/DE/Programme/LebendigeZentren/lebendigezentren_node.html
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¶ räumliche Vielfalt durch Erhalt und behutsame Anpassung kleinteiliger Raumstrukturen sowie 
durch Aktivierung und stadtverträgliche Integration freier Räume und Flächen 

¶ Pflege des Stadtbildes durch Erhalt und Schaffung stadtbaukultureller Qualitäten (z. B. mit-
hilfe von städtebaulichen und Architekturwettbewerben) 

Stadtverträgliche Mobilität 

¶ Integration und Optimierung von Bahn-, Bus-, Kfz-, Rad- und Fußverkehr 

¶ barrierefreie und qualitätsvolle Gestaltung der Verkehrsräume 

Partnerschaftliche Zusammenarbeit 

¶ Einbeziehung der Bürger in die Zentrenentwicklung 

¶ Aktivierung, effektive Mitwirkung und partnerschaftliche Kooperation aller Akteursgruppen 
der Zentrenentwicklung und Verstetigung kooperativer Prozesse (u. a. mithilfe von Immobi-
lien- und Standortgemeinschaften) 

1.4 FINANZIERUNG6 

Die Finanzhilfen des Bundes können z.B. eingesetzt werden für: 

¶ Vorbereitung der Gesamtmaßnahme, die Erarbeitung oder Fortschreibung städtebaulicher 
Entwicklungskonzepte (hier: ISEK) 

¶ Aufwertung des öffentlichen Raumes (Straßen, Wege, Plätze), 

¶ Instandsetzung und Modernisierung von stadtbildprägenden Gebäuden (auch energetische 
Erneuerung), 

¶ Bau- und Ordnungsmaßnahmen für die Wiedernutzung von Grundstücken mit leerstehenden, 
fehl- oder mindergenutzten Gebäuden oder Brachen einschließlich vertretbarer Zwischennut-
zung, 

¶ Zentrumsmanagement, Beteiligung von Nutzungsberechtigten und deren Beauftragten im 
Sinne von § 138 BauGB sowie von Immobilien und Standortgemeinschaften 

¶ Teilfinanzierung von Verfügungsfonds (siehe Kapitel α±ŜǊŦǸƎǳƴƎǎŦƻƴŘǎά) sowie Leistungen 
Beauftragter. 

1.5 INSTRUMENTE7 

1.5.1 Allgemein 

Das Zentrenprogramm leistet mit einer Kombination aus städtebaulichen Maßnahmen zur Stärkung der 
Nutzungsvielfalt sowie Beteiligungs- und Mitwirkungsmaßnahmen einen Beitrag zur Stabilisierung von In-
nenstädten, Stadt- und Ortsteilzentren und zur Innenentwicklung. Zur Umsetzung der Fördermaßnahmen 
steht das bewährte Instrumentarium der Städtebauförderung zur Verfügung. 

Als wichtiges Instrument sind integrierte Handlungsansätze zu nennen, die als Grundlage der Zentrenent-
wicklung auf unterschiedlichen Ebenen das kooperative Handeln der Akteure anregen. Integrierte städte-
bauliche Entwicklungskonzepte (ISEK) sind gemäß der Verwaltungsvereinbarung (VV) zur Städtebauförde-
rung Fördergrundlage für alle Programme der Städtebauförderung. Um darüber hinaus den integrierten 
Ansatz des Zentrenprogramms zu unterstützen, wird in vielen Programmkommunen ein Zentrenmanage-
ment eingerichtet, das alle relevanten Aktivitäten bündelt und zur Vernetzung der Akteure beiträgt. Auch 

 

6 Internetseite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (Zugriff: März 2015) 
7 Internetseite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (Zugriff: März 2015) 
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der Verfügungsfonds mit seinem von den Akteuren selbst verwalteten Budget leistet als Instrument einen 
wichtigen Beitrag zur Entfaltung des lokalen bürgerschaftlichen Engagements. 

Im Verlauf dieses Berichtes wird auf die InstrumentŜ α½ŜƴǘǊǳƳǎƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘά ǎƻǿƛŜ α±ŜǊŦǸƎǳƴƎǎŦƻƴŘǎά ƛƴ 
Bezug auf die Gemeinde Eppelborn tiefergeƘŜƴŘ ŜƛƴƎŜƎŀƴƎŜƴ όǾƎƭΦ YŀǇƛǘŜƭ α9ƛƴōƛƴŘǳƴƎ ŘŜǊ mŦŦŜƴǘƭƛŎƘƪŜƛǘ κ 
ŘŜǊ ƭƻƪŀƭŜƴ !ƪǘŜǳǊŜά). 

1.5.2 Zentrale Eigenschaften eines ISEK 

DŜƳŅǖ ŘŜǊ !ǊōŜƛǘǎƘƛƭŦŜ αLƴǘŜƎǊƛŜǊǘŜ ǎǘŅŘǘŜōŀǳƭƛŎƘŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎƪƻƴȊŜǇǘŜ ƛƴ ŘŜǊ {ǘŅŘǘŜōŀǳŦǀǊŘŜǊǳƴƎά ŘŜǎ 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung soll ein ISEK folgende Eigenschaften erfüllen: 

¶ Ein ISEK bezieht sich auf ein konkretes Gebiet und stimmt teilräumliche Planungen mit den 
übergeordneten räumlichen Ebenen (Gesamtstadt, Region) ab. 

¶ Es begründet Anpassungserfordernisse und beschreibt Ziele und Handlungsschwerpunkte. 

¶ Außerdem verfolgt es einen ganzheitlichen, integrierten Planungsansatz unter Beachtung so-
zialer, städtebaulicher, kultureller, ökonomischer und ökologischer Handlungsfelder. 

¶ Ein ISEK entwickelt lösungsorientierte Maßnahmen, die über reine Tatbestände der Städte-
bauförderung hinausgehen. 

¶ Es setzt zeitliche und inhaltliche Prioritäten und ist interdisziplinär Gemeinschaftsaufgabe ver-
waltungsexterner und ςinterner Akteure. 

¶ Des Weiteren soll ein ISEK unter Beteiligung der Öffentlichkeit entstehen. 

¶ Ein ISEK erleichtert die Bündelung öffentlicher sowie privater Mittel und fokussiert sie auf 
zielgerichtete und untereinander abgestimmte Maßnahmen. 

¶ Es setzt Impulse für die Stadtentwicklung und initiiert Akteursnetzwerke. 

¶ Ferner ist es auf kontinuierliche Fortschreibung angelegt und dient als langfristiger Orientie-
rungsrahmen 

¶ Das ISEK passt sich zudem neuen Herausforderungen an und 

¶ ist so lange aktuell und hilfreich, wie Problemlagen und Entwicklungsziele fortbestehen. 

Den Kern eines ISEK stellen die Projekte und Maßnahmen zur Gebietsentwicklung dar. Um sie schlüssig 
entwickeln zu können, ist eine fundierte Analyse von Stärken und Schwächen unerlässlich. Zudem ist die 
breite Akzeptanz der Ziele wichtig. Die Umsetzungsstrategie des ISEK sollte anfallende Kosten und Finanzie-
rungsmöglichkeiten für die Realisierung der Projekte und Maßnahmen ermitteln und in einem Maßnahmen- 
und Finanzierungsplan festhalten. 

Ein ISEK sollte aus folgenden inhaltlichen Bausteinen bestehen: 

¶ thematische Bestandsanalyse, 

¶ integriertes Stärken-Schwächen-Profil, 

¶ Leitbild, Ziele, Handlungsleitlinien, 

¶ Handlungsräume und Handlungsfelder, 

¶ Projekte und Maßnahmen, 

¶ Umsetzungsstrategie und Erfolgskontrolle sowie 

¶ Kosten- und Finanzierungsübersicht. 
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1.6 VORBEREITENDE UNTERSUCHUNGEN NACH DEM BAUGB  

Grundlage für Vorbereitende Untersuchungen im Rahmen der städtebaulichen Sanierung in der Gemeinde 
Eppelborn ist der § 141 BauGB. In Verbindung mit den Verwaltungsvorschriften zum BauGB werden Vorbe-
reitende Untersuchungen als zwingende verfahrensrechtliche Voraussetzung für den Erlass einer Sanie-
rungssatzung aufgeführt. Von Vorbereitenden Untersuchungen kann abgesehen werden, wenn bereits hin-
reichende Beurteilungsunterlagen vorliegen (vgl. § 141 Abs. 2 BauGB).  

Aufgabe und Inhalt der Vorbereitenden Untersuchungen sind nach § 141 Abs. 1 BauGB:  

¶ Nachweis der städtebaulichen Missstände im Untersuchungsgebiet,  

¶ Nachweis, dass eine einheitliche und zügige Durchführung der Sanierungsmaßnahme im öf-
fentlichen Interesse liegt,  

¶ Begründung der Durchführbarkeit und Erforderlichkeit von Sanierungsmaßnahmen,  

¶ Vorschlag zur Abgrenzung eines förmlich festzulegenden Sanierungsgebietes. 

Das vorliegende ISEK ersetzt die vorbereitenden Untersuchungen. 

2 DAS INTEGRIERTE GEMEINDEENTWICKLUNGSKONZEPT  
DER GEMEINDE EPPELBORN  

Die Gemeinde Eppelborn hat im Jahre 2012 ein Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept (kurz: GEKO) 
erstellt, welches eine umfassende Bestandsaufnahme aller relevanten kommunalen Handlungsfelder sowie 
daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen als Reaktion auf die Folgen des demografischen und sozio-öko-
nomischen Wandels beinhaltet. Sowohl die Analyse als auch die Erarbeitung der Empfehlungen für die 
nächsten 15 Jahre erfolgten unter Einbindung der Bevölkerung sowie der lokalen Akteure. Das GEKO als 
informelles Instrument ist als Orientierungsrahmen für künftige politische Entscheidungen zu verstehen. 
Mithilfe des Konzeptes kann die Übereinstimmung anstehender Planungen / Projekte (öffentlich und privat) 
mit den gesamtgemeindlichen Zielvorstellungen beurteilt werden.  

Das hier vorliegende ISEK baut auf den vorangegangenen Grundlagenermitt-
lungen des GEKOs auf und vertieft bzw. konkretisiert die in der Vergangenheit 
aufgeführten Handlungsempfehlungen für die Eppelborner Ortsmitte. Aus die-
sem Grund sollen im Folgenden die wesentlichen Zielsetzungen aus dem GEKO 
für das Ortszentrum Eppelborn aufgezeigt werden8: 

 

 

 

¶ Entwicklung eines identitätsreichen Ortszentrums in Eppelborn mit hoher Aufenthaltsquali-
tät : Sensibilisierung der ortsansässigen Eigentümer für Umbau- und Modernisierungsmaßnah-
men (z.B. Gestaltungsfibel), Erhalt der charakteristischen Bausubstanzen durch Schulung der 
gestalterischen Sicherheit der Architekten und aller Beteiligten des Baugewerbes im Umgang 
mit lokalen und regionalen Bau- und Gestaltungsformeln, ortsbildgerechte Sanierung histori-
scher Bausubstanzen (stilechte Materialien bei Fassadenrestaurierung und Freiflächengestal-
tung), Schaffung von zentralen Treff- und Kommunikationspunkten mit hoher Aufenthaltsqua-
lität zur Stärkung des sozialen Miteinanders (Ausbau der Aufenthaltsqualität Marktplatzbereich 
Eppelborn) 

¶ Flächendeckende Beseitigung von Gestaltdefiziten an Gebäuden und Flächen: Entsiegelung 
großflächig versiegelter Bereiche, Verwendung ortstypischer Materialien und Stilelemente, Sa-
nierung und Renovierung von Gebäuden, gestalterische Maßnahmen zur Fassung von Räumen/ 
Raumkantenlückenschließung, gestalterische Aufwertung der Gebäudevorflächen, teilweise 

 

8 ARGUS CONCEPT GmbH (2012): Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept 

Abb. 3: Logo für das Gemein-
deentwicklungskonzept  1 
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Rückbau von untergenutzten oder leerstehenden Gebäuden und Ersatz durch Neubauten, Ein-
satz von Möblierungselementen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität, Begrünungsmaßnah-
men (insbesondere entlang der Hauptdurchgangsstraßen und an öffentlichen Plätzen und Frei-
bereichen), Förderung der Eigeninitiative, um Häuser ansprechend zu gestalten und Leerstände 
einer Nutzung zuzuführen 

¶ Nachhaltiges Leerstands- und Baulückenmanagement: Nachnutzung von leerstehenden bzw. 
untergenutzten Bausubstanzen durch neue Wohnformen oder kleinere Dienstleistungseinrich-
tungen, Umbaumaßnahmen zum Erhalt der ursprünglichen Nutzungen (Anpassung der Grund-
risse an heutige Wohnansprüche), Zusammenlegung von zu kleinen Grundstücksparzellen zur 
Anpassung an veränderte Wohnansprüche, Schaffung alternativer Wohnformen in den Leer-
ständen (bspw. für Senioren oder Familien), partieller Rückbau zur Schaffung von neuen Wohn-
formen, aber auch zur Schaffung neuer Aufenthalts- und Kommunikationsräume (Plätze, öf-
fentliche Grünflächen, etc.), Erarbeitung neuer Nutzungskonzepte (z.B. auf die Bedürfnisse äl-
terer Mitbürger zugeschnittene Dienstleistungseinrichtungen), Modernisierung / Mobilisie-
rung erhaltenswerter Leerstände, ständige Fortschreibung des Leerstandskatasters, Benen-
nung eines Leerstandsmanagers in der Gemeinde (Beratung der Eigentümer bei Fördermög-
lichkeiten, Kontakt / Empfehlung von Architekten, Aufzeigen von guten Umnutzungsbeispielen, 
Vermarktungsmöglichkeiten), Schließung von Baulücken vor Siedlungserweiterungen, durch 
Baulückenschluss neben Bedarfsdeckung auch  Verbesserung des Ortsbildes durch Schaffung 
von Raumkanten und Wiederherstellung des baulichen Zusammenhangs, Baulückenmobilisie-
rung, zeitnaher Umgang mit Leerständen / untergenutzte Bausubstanz, z.B. Gebäudebörse 
ōȊǿΦ [ŜŜǊǎǘŀƴŘǎōǀǊǎŜ ƻŘŜǊ bǳǘȊǳƴƎ ŘŜǊ ōǳƴŘŜǎǿŜƛǘŜƴ ΰƭŅƴŘƭƛŎƘŜƴ DŜōŅǳŘŜōǀǊǎŜΩ ƛƳ LƴǘŜǊƴŜǘΣ 
Lokalisierung und frühzeitige Reaktion auf aktuelle bzw. zukünftige Problembereiche (potenzi-
elle Leerstände), Hilfe beim Verkauf oder Abriss über Internet für die ältere Bevölkerung, Schaf-
fen finanzieller Anreize, z.B. bei Renovierung und Sanierung; Übernahme von gewerblichen 
Leerständen (z.B. in Form von Mietzuschüssen), Förderung des Erwerbs von leerstehenden Ge-
bäuden und Baulücken mit einer Prämie oder durch Steuererleichterungen durch die Ge-
meinde (bestehenden Ansatz des Zuschusses beim Kauf älterer Wohngebäude weiterverfol-
gen), Förderung für die Wiedernutzung alter Bausubstanz (Fassaden- und Vorgartenprogramm) 
zur Sanierung der Fassaden und der Außenanlagen 

¶ Aufwertung und Ausbau des Zentrums in Eppelborn zur erlebnisreichen und lebendigen Orts-
mitte: Schaffung eines Gesamtkonzeptes zur gestalterischen und funktionalen Aufwertung des 
Zentrums in Eppelborn, Schaffung einer attraktiven Verbindung / Sichtachse zwischen dem Kul-
tur- und Kongresszentrum Big Eppel und dem Marktplatz, Schaffen von kleinteiligen öffentli-
chen Grünflächen als Kommunikations- und Treffpunkte für die Bürger, abwechslungsreiche 
Gestaltung der halböffentlichen Räume durch Verwendung lebendiger Bodenbeläge in Ergän-
zung zu Hausbäumen, Büschen und begrünten Fassaden sowie Erhaltung von Mauerfüßen und 
Wegesäumen entlang von Grundstückseinfriedungen (Hausbaum, Hausbank), substanzielle 
und gestalterische Aufwertung des Bereiches Kirchplatz  

¶ Sicherung der Barrierefreiheit: barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raums durch das Ab-
senken von Gehwegen, die Errichtung von Rampen und die Reduzierung von behindernder 
Möblierung (z.B. Poller), barrierefreier Ausbau des Bahnhofes in Eppelborn, Errichtung barrie-
refreien bzw. schwellenarmen Wohnraums, insbesondere für Senioren 

¶ Schaffung alternativer, bezahlbarer Wohnformen in zentraler Lage: Errichtung eines gemein-
schaftlichen Wohnens, Mehrgenerationenwohnens oder anderer alternativer selbstbestimm-
ter Wohnformen für ältere Menschen, in zentraler Lage zur Nutzung von Synergieeffekten, bei-
spielsweise Neubau innerhalb bestehender Baulücken oder Nachnutzung von Leerständen, be-
darfsgerechter Ausbau des betreuten Wohnens mit Serviceangeboten auf Nachfrage: Errich-
tung altengerechter Wohnungen, möglichst in Verbindung mit Dienst- und Pflegeleistungsan-
ƎŜōƻǘŜƴ όƴŀŎƘ ±ƻǊōƛƭŘ ŘŜǎ ΰ.ŜǘǊŜǳǘŜƴ ²ƻƘƴŜƴǎ ŀƳ ŀƭǘŜƴ YƛƴƻΩύ 

¶ Förderung der lokalen Wirtschaft: Sicherung und Stabilisierung bestehender Betriebe und 
Einzelhandelseinrichtungen, Ansiedlung von neuen, sich rentierenden Branchen / Sicherung 
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der Arbeitsplätze: Bestandspflege und Bereitstellung von Entwicklungsperspektiven für orts-
ansässige Betriebe (kontinuierliche Betreuung durch einen Wirtschaftsfachmann der Ge-
meinde), bedarfsgerechte Entwicklung des Einzelhandels: Überprüfung bzw. Vertiefung beste-
hender Untersuchungen hinsichtlich der Bedarfslage (Fachgeschäfte in den umliegenden Kom-
munen berücksichtigen), Verstetigung und Ausbau des bereits gezielten Standortmarketings 
der Gemeinde Eppelborn, Vergabe von freien Gewerbeflächen vorwiegend an Wirtschaftsbran-
chen aus dem tertiären Sektor mit hohem Innovationspotenzial und Wachstumssteigerungsra-
ten (Umwelttechnik, Computertechnik, Mikroelektronik, Nanotechnologie, alternative Ener-
gien, Forschung und Entwicklung) sowie an bereits in der Gemeinde ansässige Unternehmen, 
welche ihre Betriebe erweitern / verlagern möchten, Verbesserung des Angebots qualifizierter 
Arbeitskräfte durch den Erhalt bzw. die Schaffung von zukunftsorientierten Qualifizierungs- 
bzw. berufsbegleitenden Fortbildungsangeboten  

¶ Anpassung der lokalen Wirtschaft an den demografischen Wandel: Beratung und Unterstüt-
zung der regionalen Handwerker, Händler und Dienstleister bei einem notwendigen Umorien-
tieren auf eine stetig älter werdende Kundschaft mit speziellen Bedürfnissen und Nachfrage-
verhalten (gerade in Verbindung mit dem ansässigen Seniorenheim St. Josef und den Einrich-
tungen zum betreuten Wohnen am alten Kino), Einrichtung von Bringdiensten und Einkaufshil-
fen (möglicherweise in Kooperation mit ansässigen Lebensmittelgeschäften), Angebotsopti-
mierung für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung, Installation von speziellen 
Dienstleistungen für Senioren in den Gemeindebezirken mit vorwiegender Wohnnutzung und 
einem hohen Durchschnittsalter der Bevölkerung, Barrierefreiheit gewährleisten, Unterstüt-
zung der bestehenden Gewerbevereine durch die Gemeinde, Erarbeitung eines neuen Konzep-
ǘŜǎ ŦǸǊ ŘƛŜ ΰLƭƭǘŀƭƳŜǎǎŜΩ ό DǸǘŜǊ- und Servicemesse ortsansässiger Unternehmen)  

¶ Aktives Leerstands- und Flächenmanagement zur Reduzierung des Flächenverbrauchs: Ver-
marktung der Freiflächen vor der Ausweisung von neuen Flächen oder dem Ausbau bestehen-
der Standorte (Berücksichtigung von leerstehenden Ladenlokalen, Geschäftsräumen und Ge-
bäuden, Baulücken sowie Brachflächen vor der Neuausweisung von Einzelhandelsstandorten), 
Reduzierung der gewerblichen Leerstände 

¶ Stärkung des Zentrums Eppelborn als wichtigster Versorgungsschwerpunkt (Erhalt und Stei-
gerung der Attraktivität und Aufenthaltsqualität , Erhalt und Ausbau der Nahversorgungs-
Ŧǳƴƪǘƛƻƴ ƛƴ ΰƎŜŜƛƎƴŜǘŜǊΩ CƻǊƳύ: Erhalt der Mischnutzung (Wohnen, Handel, Dienstleistung und 
DŀǎǘǊƻƴƻƳƛŜύΣ ǿŜƛǘŜǊƘƛƴ ǾŜǊƪŀǳŦǎŦǀǊŘŜǊƴŘŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ǿƛŜ ƪǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ±ŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎŜƴ όΰ9Ǌπ
lebnis-{ƘƻǇǇƛƴƎΩΣ {ƻƴŘŜǊƳŀǊƪǘǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎŜƴ ŜǘŎΦύ ȊǳǊ {ǘŅǊƪǳƴƎ ŘŜǎ 9ƛƴȊŜƭƘŀƴŘŜƭǎǎǘŀƴŘƻǊǘŜs 
Eppelborn durchführen, qualitative Aufwertung des Zentrums durch städtebauliche Maßnah-
men im Bereich des Marktplatzumfeldes  

¶ Reduzierung der verkehrsbedingten Umweltbelastungen / Erhöhung der Verkehrssicherheit: 
Erfassung der aktuellen Verkehrsbelastung, Straßenraumgestaltung zur Verkehrsberuhigung 
im Bereich überwiegend geradliniger Durchgangsstraßen (z.B. Anlage von Straßenverengun-
gen, Pflanzkübeln etc.), Schaffung / Ergänzung der Straßenraumbegrünung in den innerörtli-
chen Bereichen und Gestaltung der Ortseingänge (bspw. durch Baumtore, Begrünungen) mit 
Genehmigung des Landesbetriebs für Straßenbau und der Straßenverkehrsstelle 

¶ Ausbau und Instandhaltung der Fuß- und Radwege: Attraktivierung und Ausbau der innerört-
lichen Fußwegebeziehungen, Beschilderung und Pflege der bestehenden Fuß- und Radwege, 
behindertengerechte Absenkung von Gehwegen an wichtigen Fußquerungen 

¶ Attraktivierung und Anpassung des ÖPNV: weitere Förderung der Barrierefreiheit im ÖPNV 
(Einsatz von Niederflurbussen, kundenfreundliche Fahrscheinautomaten etc.), Aufwertung von 
Bushaltestellen (Barrierefreiheit durch Einrichtung von Buskaps statt Busbuchten), Erhalt und 
Ausbau des ÖPNV-Angebotes zwischen den einzelnen Gemeindebezirken und Ergänzung durch 
flexible, bedarfsorientierte ÖPNV-Angebote, Durchführung einer Bedarfsabfrage bezüglich des 
ÖPNV zur Einschätzung der Kundenwünsche und Anpassung der Angebote an den tatsächlichen 
Bedarf 
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¶ Sicherung und Attraktivierung bestehender und Schaffung neuer Grünflächen im Dorf: Abriss 
von leerstehenden, maroden Gebäuden sowie Entsiegelung von Brachflächen (z.B. zwischen 
Marktplatz und Big Eppel), Förderung von Begrünungsmaßnahmen bzw. Entsiegelungsmaß-
nahmen im Bereich von Hausvorflächen (insbesondere im Bereich der Hauptdurchgangsstra-
ßen) 

 

3 {¢¦5L9 αZUKUNFTSFESTE INNENSTÄDTE  

αDie IHK hat mit der Neufassung des Leitbildes Handel im Jahr 2019 bereits darauf verwiesen, wie wichtig 
es ist in einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Land, Kommunen, Unternehmen und Hauseigentümern 
unsere Ortskerne zu stärken. 

5ŀȊǳ ōŜŘŀǊŦ Ŝǎ ǎŎƘƭǸǎǎƛƎŜǊ DŜǎŀƳǘƪƻƴȊŜǇǘŜΦ 5ƛŜ ŀƪǘǳŜƭƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ƛƳŀƪƻƳƳ {ǘǳŘƛŜ α½ǳƪǳƴŦǘǎŦŜǎǘŜ LƴƴŜƴπ
städte", an der sich auch 13 saarländische Gemeinden beteiligt haben, hat nochmals bestätigt, dass der 
Einzelhandel nicht mehr allein die treibende Kraft für die Innenstadtentwicklung ist. Gleichzeitig müssen 
insbesondere kleinere Städte mit einer Zunahme an Leerständen in den Randlagen rechnen, die zunehmend 
weniger durch den Einzelhandel neu zu besetzen sind. Neue Nutzungskonzepte sind gefragt, um einen er-
folgreichen Revitalisierungsprozess einzuleiten. Hauseigentümer übernehmen hier immer mehr eine 
Schlüsselrolle ein. Darüber hinaus gilt es neue Akteure aus dem Bereich Kunst, Kultur, Dienstleistung und 
Handwerk in diesen Prozess einzubinden.έ9 

Daher ist das ISEK eine wichtige Grundlage zur nachhaltigen Entwicklung im Ortszentrum.  

4 MITWIRKUNG DER ÖFFENTLICHKEIT / DER LOKALEN AKTEURE 

Die Erstellung des ISEKs ist eine zwingende Voraussetzung für die Aufnahme in das Zentrenprogramm. Das 
ISEK bildet die inhaltliche Basis für alle Entscheidungen und soll die einzelnen Maßnahmen und Projekte 
sowohl inhaltlich und räumlich als auch zeitlich und ökonomisch koordinieren und sicherstellen, dass damit 
die Programmziele erreicht werden. Weiterhin dient es der Aktivierung der beteiligten Personen und Inte-
ressensgruppen, da bereits in einer frühen Phase alle zentrenrelevanten Akteure einbezogen werden müs-
sen10. 

 

9 IHK Saarland, Stellungnahme vom 15.11.2021 
10 Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr des Saarlandes (2010): Aktive Zentren ς Leitfaden zum Städtebauförderprogramm 
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4.1 LENKUNGSGRUPPEN11 

4.1.1 Definition 

 

Abb. 4: Vorschlag zur Zusammensetzung einer Lenkungsgruppe (Ministerium für Inneres und Sport des Saarlandes) 

 

Lenkungsgruppen sind all jene lokalen Gremien aus öffentlichen und privaten Akteuren, die zur Umsetzung 
des Zentrenprogramms eingerichtet werden. Diese lokalen Gremien übernehmen oftmals auch programm-
begleitende Experten- und Multiplikatorenfunktionen. 

Die Einrichtung von Lenkungsgruppen wird spätestens dann notwendig, wenn ein Verfügungsfonds aufge-
legt wird, da in der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung die Vergabe der Fondsmittel durch ein 
lokales Gremium festgeschrieben ist. Insbesondere dann, wenn es um die Verteilung von Mitteln geht, soll-
ten die Rahmenbedingungen für die Mitglieder klar definiert sein. Hierbei kann es hilfreich sein, örtliche 
Richtlinien zu erarbeiten. 

Aber auch ohne diese Rolle können Lenkungsgruppen den Dialog der öffentlichen mit den privaten und 
zivilgesellschaftlichen Akteuren auf kommunaler Ebene stärken und somit dazu beitragen, dass tragfähige 
Partnerschaften zwischen den Akteuren entstehen. 

Die Zusammensetzung der Lenkungsgruppen variiert stark. Entscheidend ist, dass die Lenkungsgruppe alle 
im Prozess relevanten Akteure in geeigneter Weise repräsentiert. Dabei wird im Regelfall eine mehr oder 
weniger paritätische Besetzung zwischen privaten und öffentlichen Akteuren angestrebt. Daneben ist in 
jedem Fall eine enge Vernetzung mit dem Zentrenmanagement bedeutsam, das sich auch für die organisa-
torischen Aufgaben beim Aufbau der Lenkungsgruppen sowie bei der Koordination der Sitzungen als unter-
stützende Institution anbietet.  

4.1.2 [ŜƴƪǳƴƎǎƎǊǳǇǇŜ α!ƪǘƛǾŜ hǊǘǎƳƛǘǘŜ 9ǇǇŜƭōƻǊƴά 

Die Gemeinde Eppelborn hat die Etablierung einer Lenkungsgruppe bereits in einer frühen Phase einge-
führt. Demnach wurde ein Personenkreis ς bestehend aus Vertretern der Anwohnerschaft, des Gewerbe-
vereins, der Gastronomie, des Einzelhandels, der Kirche, der Schule, der Jugend, der Senioren sowie aus 
Kulturschaffenden, Immobilieneigentümern und dem Behindertenbeauftragten ς von 16 Personen bereits 
ƛƳ !ǇǊƛƭ нлмр Ȋǳ ŜƛƴŜǊ мΦ {ƛǘȊǳƴƎ ŘŜǊ [ŜƴƪǳƴƎǎƎǊǳǇǇŜ α!ƪǘƛǾŜ hǊǘǎƳƛǘǘŜ 9ǇǇŜƭōƻǊƴά ŜƛƴƎŜƭŀŘŜƴΦ bŜōŜƴ Řƛe-
sen lokalen Akteuren sind auch Vertreter der Politik Teil dieser Lenkungsgruppe, die jedoch ς im Gegensatz 

 

11 Internetseite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (Zugriff: März 2015) 
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zu den übrigen Mitgliedern ς kein Stimmrecht bei etwaigen Entscheidungen innehaben. Begleitet wird diese 
Lenkungsgruppe u.a. vom Bürgermeister der Gemeinde Eppelborn, einer Vertreterin des Fachgebietes Um-
welt- und Naturschutz sowie einer Vertreterin des zur Erstellung des ISEKs beauftragten Fachbüros ARGUS 
CONCEPT GmbH.  

Die Lenkungsgruppe nahm in dieser frühen Phase eine beratende Funktion bei der Erstellung des hier vor-
liegenden ISEKs ein. Die folgenden Hinweise / Anmerkungen der Lenkungsgruppe sind in diesen Bericht mit 
eingeflossen: 

¶ Schaffung einer Verbindung von der Fußgängerzone zur Hauptstraße 

¶ Beratung der Eigentümer leerstehender Ladenlokale 

¶ Auflistung der Sortimente, die nach Einschätzung der lokalen Akteure in der Eppelborner 
Ortsmitte fehlen 

¶ Schaffung von Wohnraum für unterschiedliche Personengruppen (Alleinstehende, junge Fa-
milien mit oder ohne Kinder, Senioren, etc.) 

¶ 9ǘŀōƭƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ YƛǊŎƘŜ {ǘΦ {Ŝōŀǎǘƛŀƴ ǳƴŘ ŘŜǊŜƴ ¦ƳŦŜƭŘ ŀƭǎ αƎǊǸƴŜƴ wǳƘŜǇǳƴƪǘά ƛƴ ŘŜǊ hǊǘǎƳƛǘǘŜ 
Eppelborn: Sanierung der Zuwegung zur Kirche und zum Pfarrhaus; Schaffung von Alternativ-
stellplätzen für umliegende Geschäfte, so dass die kircheneigenen Parkplätze nicht mehr fälsch-
licherweise öffentlich genutzt werden; Anstrahlung der Kirche; Gestaltung der zur Kirche gehö-
renden Grünanlagen entlang der B10 

¶ Planung eines Aufenthaltsbereiches für Jung und Alt an zentraler Stelle 

Das Hauptaugenmerk der Arbeit der Lenkungsgruppe liegt jedoch zu einem späteren Zeitpunkt (nach Fer-
tigstellung des ISEKs) in der Verwaltung des Verfügungsfonds, der Ideenentwicklung von Projekten zur Stär-
kung der Eppelborner Ortsmitte sowie deren Umsetzung und Aktivierung von weiteren Akteuren. Die Ent-
scheidungsbefugnisse der Lenkungsgruppe gelten nach Beschlussfassung des Konzeptes durch den Gemein-
derat der Gemeinde Eppelborn. 

5ƛŜ ½ǳǎŀƳƳŜƴǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǊ [ŜƴƪǳƴƎǎƎǊǳǇǇŜ α!ƪǘƛǾŜ hǊǘǎƳƛǘǘŜ 9ǇǇŜƭōƻǊƴά ǎǘŜƭƭǘ ǎƛŎƘ ŀƭǎ ǎǘŀōƛƭŜǊ YŜǊƴ ŘŀǊΤ 
demnach wurde auf eine geringe Fluktuation der Mitglieder geachtet. Ein Austausch / Zuwachs von Mitglie-
dern ist jedoch jederzeit möglich. 

Die Lenkungsgruppe wird kontinuierlich über neue Entwicklungsvorstellungen informiert und berät dar-
über. 

Die Lenkungsgruppe der Ortsmitte Eppelborn ist nach wie vor aktiv und trifft sich in regelmäßigen Abstän-
den. Auch bei der Bearbeitung der Fortschreibung hat sie sich während des gesamten Prozesses beteiligt. 
Folgende Anregungen der Lenkungsgruppe sind in die ISEK-Fortschreibung eingeflossen: 

¶ Eigentümeransprache besonders wichtig, um auf die verschiedenen Themen (Mietkonditio-
nen, Gestaltung usw.) einzugehen 

¶ Freundliche Toilette (d.h. von Händlern oder Gastronomen zur kostenlosen öffentlichen Nut-
zung bereitgestellte Toilette )  

¶ Evtl. öffentliche Toilettenanlage im Ortszentrum  

4.2 BETEILIGUNG NACH DEM BAUGESETZBUCH 

Erforderlich ist eine Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB.  

Diese erfolgte nach Beschlussfassung des Konzeptentwurfes durch den Gemeinderat der Gemeinde Eppel-
born.  

Die Gemeinde Eppelborn hat die Öffentlichkeit über eine Bürgerversammlung sowie mit einer öffentlichen 
Auslegung vom 25. Juli 2016 bis zum 25. August 2016 eingebunden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Toilette
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Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden, hatten Zeit, bis zum 25. August 2016 ihre Stellungnahme abzugeben. Sie wurden mit Schreiben 
vom 21. Juli 2016 um ihre Stellungnahme gebeten.  

Relevante Stellungnahmen wurden in das Konzept eingebunden und inhaltlich berücksichtigt. 

Für die 1. Fortschreibung wurde neben der fortlaufendenden Beteiligung der Lenkungsgruppe eine Bürger-
beteiligung in Form einer Auslegung durchgeführt. Sie fand vom 20.12.2021 bis zum 14.01.2022 statt. Die 
kompletten Unterlagen standen zum Download zur Verfügung. Folgende Anregungen sind von einem Bür-
ger eingegangen:  

¶ Zustimmung, dass Marktplatz weiterhin nicht befahrbar bleiben soll 

¶ Parkstau gibt es nur am Markttag und bei gleichzeitigen Veranstaltungen im Big Eppel. 

¶ Zuordnung von Parkplätzen, z.B. für Veranstaltungen 

¶ Im Ortskern weniger Dauerparkplätze als Kurzparkplätze anbieten 

Weiterhin wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 14.10.2021 
um Stellungnahme gebeten. Die folgenden Anregungen wurden ebenfalls in das Konzept eingebunden und 
inhaltlich berücksichtigt: 

¶ Deutsche Bahn AG, DB Immobilien Region Südwest: Hinweis auf die geplante Weichenerneue-
rung (2022) und die Elektrifizierung  

¶ IHK Saarland: IƛƴǿŜƛǎ ŀǳŦ ŘƛŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ƛƳŀƪƻƳƳ {ǘǳŘƛŜ α½ǳƪǳƴŦǘǎŦŜǎǘŜ LƴƴŜƴǎǘŅŘǘŜϦ ǎƻǿƛŜ 
ihre Erkenntnisse bzgl. der Innenstadtentwicklung, Empfehlung der Vergabe einer Stelle zur 
Einrichtung eines City- sowie Leerstandsmanagements, bei der Beratung der Immobilieneigen-
tümer Sensibilisierung zur Flexibilisierung der Mietkonditionen 

¶ Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz: Hinweise bzgl. Rodungs- und Rückschnittarbei-
ten, Beachtung artenschutzrechtlicher Belange sowie die Verwendung heimischer, standortge-
rechter Pflanzen; Aktualisierung und Ergänzung der Altlasten sowie altlastverdächtigen Stand-
orte auch in den Maßnahmenplan; Hinweis auf weitere Begleitung durch das LUA bzgl. des 
Altlastenstandortes EPP-4848 ehemalige Tankstelle; Hinweise bzgl. der Restriktionen im Über-
schwemmungsgebiet der Ill 

¶ Landesdenkmalamtes: Hinweis darauf, dass sich Im Bereich der Schloßstraße noch Reste der 
Burg Eppelborn im Boden befinden könnten. Hier sind derzeit keine Maßnahmen geplant. Hin-
weis zur Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot  

¶ Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr: Hinweis auf Zweckbindungsfrist; das 
heißt, es können Rückforderungen vor Ablauf der Frist entstehen, wenn Gegenstände oder Ein-
richtungen betroffen sind, die bereits gefördert worden sind; Es sind keine Gegenstände oder 
Einrichtungen von geplanten Maßnahmen betroffen, die seitens der ÖPNV-Förderung geför-
dert worden; Hinweise auf die bedarfsgerechte Bereitstellung von Fahrradabstellanlagen, die 
Prüfung einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, die Durchgrünung von Parkflächen, Ei-
gentümergespräche mit Informationen zur energetischen Sanierung und Nutzung erneuerba-
rer Energien sowie die Verwendung von insektenfreundlichen und energiesparenden Leucht-
mitteln bei der Illumination der Kirche  

¶ Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport, Referat OBB 14, Stadtentwicklung, Städtebauför-
derung, EU-Fonds: Hinweis auf Umsetzung des Lärmaktionsplans ς Lärmminderung an der B10; 
Hinweis auf genaue Erläuterung der Rolle des Zentrumsmanagements als unabhängige Verbin-
dung zwischen Akteuren vor Ort und der Verwaltung; Empfehlung, das Jean-Lurçat-Museum 
an einen zentralen Standort im Ortszentrum zu verlagern, um die Ortsmitte und die zentralen 
Einrichtungen zu stärken. 
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4.3 ZENTRUMSMANAGEMENT12 

4.3.1 Definition 

Das Zentrumsmanagement agiert im Auftrag der Kommune. Seine übergeordnete Funktion besteht darin, 
das ISEK in Kooperation mit allen Zentrenakteuren zielorientiert umzusetzen. Ein Zentrumsmanagement 
bündelt zentrenrelevante Aktivitäten, vernetzt Akteure, stößt Projekte an und steuert Prozesse. Es kann die 
Gesamtmaßnahme konzeptionell vorbereiten und im weiteren Verlauf der Programmumsetzung kontinu-
ierlich weiterentwickeln. Ein wesentlicher Bestandteil ist die Aktivierung, Prozesskoordination und Umset-
zung der integrierten Entwicklungskonzepte.  

Die Aufgaben des Zentrumsmanagements werden in vielen Kommunen durch beauftragte Dritte (z. B. Sa-
nierungsträger oder Planungsbüros) übernommen. Besonders für kleinere Kommunen ist dies hilfreich, da 
durch begrenzte personelle Ressourcen eine Entlastung erforderlich ist. Aber gerade auch in größeren Kom-
munen erfordert die effektive Aktivierung und Koordinierung der komplexen Prozesse im kontinuierlichen 
Kontakt mit den Zentrenakteuren einen hohen Zeitaufwand, der parallel zum "Tagesgeschäft" nicht immer 
erbracht werden kann. Da im Zentrenprogramm die Leistungen Beauftragter förderfähig sind, kann in die-
sem Rahmen auch das Zentrenmanagement finanziert werden. 

Die Aufgabe des Zentrenmanagements besteht in der Koordinierung, Organisation und Moderation des ge-
samten Prozesses sowie in der Aktivierung von Akteuren. Es spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung 
der kooperativen und integrierten Ansätze des Zentrenprogramms und dient der Einbindung und Bünde-
lung der komplexen Entwicklungen und heterogenen Interessen in den Zentren. Dem kooperativen Ansatz 
des Zentrenprogramms entsprechend werden die unterschiedlichen Akteure, Gruppen und Bewohner auf 
dem gemeinsamen Weg einer integrierten Zentrumsentwicklung eingebunden. Dabei geht es nicht nur um 
Aktivitäten im Einzelhandels- und Dienstleistungsbereich, sondern um die Kooperation mit einem breiten 
Akteursspektrum und die Begleitung eines weit gefächerten Handlungsansatzes, der auch Aspekte wie 
Wohnen, Kultur und Soziales berücksichtigt. 

Die Aufgaben orientieren sich am integrierten Ansatz des Zentrenprogramms. Im Wesentlichen geht es um 
folgende Tätigkeitsfelder für die Ortsmitte Eppelborn: 

¶ Programmumsetzung und Projektmanagement, Koordination und Bündelung von Aktivitä-
ten (v.a. zwischen öffentlich und privat): Bezug eines Zentrumsbüros mit festen Öffnungs- 
und Sprechzeiten, Umsetzung der im ISEK aufgeführten Maßnahmen in Zusammenarbeit mit 
den lokalen Gewerbetreibenden, Eigentümern und der Gemeindeverwaltung; Öffentlichkeits-
arbeit, Beratung der lokalen Akteure über Fördermöglichkeiten, Teilnahme an den regelmäßig 
stattfindenden Lenkungsgruppensitzungen 

¶ Initiierung und Pflege von Kooperationen und Netzwerken zwischen unterschiedlichen Akt-
euren 

¶ Unterstützung der Programmabwicklung für die Kommune (ggf. als Treuhänder / Sanie-
rungsträger) 

¶ Organisation des Verfügungsfonds: Beratung der Lenkungsgruppe über die zur Verfügung 
stehenden Finanzmittel und deren möglicher Einsatz, Initiierung von Maßnahmen, die über 
den Verfügungsfonds finanziert werden können (in enger Abstimmung mit der Lenkungs-
gruppe), Öffentlichkeitsarbeit, beratende Funktion für die Gemeindeverwaltung und den Ge-
meinderat 

¶ Leerstands- und Flächenmanagement: insbesondere städtebauliche Entwicklung der Fläche 
α!ŎƘǎŜ aŀǊƪǘǇƭŀǘȊ ς EuropaplaǘȊά Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ŀǘǘǊŀƪǘƛǾŜƴ hǊǘǎƳƛǘǘŜ Ƴƛǘ ƘƻƘŜǊ !ǳŦŜƴǘƘŀƭǘǎǉǳŀƭƛπ
tät, Umnutzung der überwiegend leerstehenden gewerblichen Erdgeschosszonen in der 
Bahnhofstraße 

 

12 Internetseite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (Zugriff: März 2015) 
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4.3.2 Das Zentrumsmanagement in der Gemeinde Eppelborn 

Die Gemeinde Eppelborn hat im Mai 2018 ein Zentrumsbüro Am Markt 32 eröffnet. Ende 2019 hat die 
Gemeinde den Vertrag mit dem zuständigen Büro bzgl. Zentrumsmanagement gekündigt. Die Büroräume 
am Marktplatz wurden ebenfalls gekündigt.  

Das unabhängige Zentrumsmanagement als Verbindung zwischen Akteuren vor Ort und Verwaltung ist der-
zeit nicht besetzt.  

4.4 VERFÜGUNGSFONDS13 

Mit dem Instrument des Verfügungsfonds steht ein hoheitliches Anreizinstrument für die kooperative Un-
terstützung der Städtebauförderprogramme zur Verfügung, das die folgenden Ziele verfolgt: 

¶ Aktivierung privaten Engagements und privater Finanzressourcen für den Erhalt und die Ent-
wicklung des Ortszentrums 

¶ Herbeiführung und Stärkung von Kooperationen unterschiedlicher Akteure im Ortsteilzent-
rum 

¶ Stärkung der Selbstorganisation der privaten Kooperationspartner 

¶ Flexibler und lokal angepasster Einsatz von Mitteln der Städtebauförderung 

¶ Flexible Umsetzung eigener Projekte in Gebieten der Städtebauförderung 

 

Ein Verfügungsfonds zeichnet sich durch die folgenden wesentlichen Charakteristika aus: 

¶ Jede Gemeinde, die Mittel aus der Städtebauförderung des Bundes und der Länder erhält, kann 
einen Verfügungsfonds einrichten. 

¶ Der Gesamtetat des Verfügungsfonds wird vom Gemeinderat jährlich festgelegt. 

¶ Der Fonds finanziert sich in der Regel zu mindestens 50% aus privaten Mitteln und wird zu 
gleichen Teilen aus Mitteln der Städtebauförderung kofinanziert. Das bedeutet, dass jeder 
Euro, der aus privatem Vermögen in den Verfügungsfonds eingezahlt wird, mit dem gleichen 
Betrag aus dem Etat der Städtebauförderung (Bund, Land, Kommune) bezuschusst wird. 

¶ Der Anteil aus Mitteln der Städtebauförderung von Bund, Ländern und Kommunen darf 50% 
des Gesamtetats nicht überschreiten. Mit diesem Finanzierungsanteil dürfen ausschließlich in-
vestive, investitionsvorbereitende und ςbegleitende Maßnahmen finanziert werden. 

¶ Der private Anteil des Verfügungsfonds kann von Akteuren der lokalen Wirtschaft, Grund-
stücks- und Immobilieneigentümern, Immobilien- und Standortgemeinschaften oder engagier-
ten Privatpersonen akquiriert werden. Es können dafür aber auch zusätzliche Mittel der Ge-
meinde zur Verfügung gestellt werden. Der private Anteil kann außer für Investitionen und in-
vestitionsvorbereitende Maßnahmen auch für nicht-investive Maßnahmen eingesetzt werden. 

¶ Über die Verwendung der Gelder aus dem Fonds entscheidet ein lokales Gremium wie die Len-
kungsgruppe in Eigenregie. Grundlage ist das vom Gemeinderat beschlossene ISEK. Örtlichen 
Akteurszusammenschlüssen wird somit die Verwendung der Gelder innerhalb eines definierten 
Rahmens freigestellt. 

 

 

13 Internetseite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (Zugriff: November 2015) 
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5 BESTANDSANALYSE 

Die Betrachtung und Analyse der städtebaulichen, wirtschaftlichen, verkehrlichen und sozialen Situation 
sowie die bisherigen und bereits absehbaren Entwicklungen in der Ortsmitte Eppelborn sind deshalb so 
relevant, da auf Grundlage dieser Darstellungen für die Gemeinde ausgerichtete Ziele und Handlungsan-
sätze zur Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität sowie zur Stärkung der lokalen Wirtschaft in der 
Ortsmitte formuliert werden können. 

So ist eine genaue Betrachtung der gestalterischen und funktionalen Ausgangslage z.B. unerlässlich, um 
Anknüpfungspunkte für die weitere Entwicklung der Gemeinde zu erhalten. Aber auch die Betrachtung des 
sozialen Gefüges und die entsprechenden Bedürfnisse der in der Ortsmitte lebenden und aktiven Personen 
müssen näher analysiert werden. Zudem ist eine Prüfung des Besatzes der Einzelhändler, Gewerbetreiben-
den und Dienstleister notwendig, um umsetzungsfähige Empfehlungen für die Zukunft der Eppelborner 
Ortsmitte zu entwickeln. 

Im Rahmen der 1. Fortschreibung wird die vorhandene Bestandsanalyse überarbeitet und aktualisiert. Hier-
für wurde eine Bestandsaufnahme vor Ort (am 24.08.2021) durchgeführt. Weiterhin gab es mehrere Ab-
stimmungen mit der Verwaltung. Mit der Auswertung von aktuellen Datengrundlagen wurde schließlich die 
Analyse kontrolliert und auf aktuellen Stand gebracht.  

5.1 ABGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGSGEBIETES 

Nach Abstimmung mit dem Ministerium für Inneres und Sport des Saarlands wurde bereits im Vorfeld ein 
Untersuchungsgebiet abgegrenzt, innerhalb dessen Grenzen die nachfolgende Bestandsanalyse erfolgt. 

Im ca. 20 ha großen Gebiet im zentralen Ort von Eppelborn befinden sich alle relevanten Einrichtungen 
(sowohl soziale Infrastruktur als auch die wichtigsten kulturellen Einrichtungen und die Hauptgeschäfts-
zone) der Gemeinde Eppelborn: 

¶ das Kultur- ǳƴŘ YƻƴƎǊŜǎǎȊŜƴǘǊǳƳ α.ƛƎ 9ǇǇŜƭά 

¶ ŘŜǊ !ǳŦŜƴǘƘŀƭǘǎōŜǊŜƛŎƘ αaŀǊƪǘǇƭŀǘȊά 

¶ die Bundesstraße B10, die eine wichtige örtliche und überörtliche Verbindung darstellt, 

¶ ŘƛŜ .ǊŀŎƘŜ ȊǿƛǎŎƘŜƴ α.ƛƎ 9ǇǇŜƭά ǳƴŘ aŀǊƪǘǇƭŀǘȊ ŀƭǎ ǿŜǎŜntlichstes Hemmnis der städtebauli-
chen Entwicklung im Ort 

¶ der Großteil der in Eppelborn ansässigen Geschäfte und Dienstleister 

¶ der Bahnhof Eppelborn 

¶ die Kirche St. Sebastian und das unmittelbare Umfeld 

¶ das Eppelborner Rathaus 

¶ das Jean-Lurçat-Museum in der ehemaligen Mädchenberufsschule 

¶ ŘƛŜ {ŜƴƛƻǊŜƴǊŜǎƛŘŜƴȊ α{ǘΦ WƻǎŜŦά ǎƻǿƛŜ Řŀǎ .ŜǘǊŜǳǘŜ ²ƻƘƴŜƴ ŀƳ ŀƭǘŜƴ Yƛƴƻ 

¶ ŘŜǊ ƪŀǘƘƻƭƛǎŎƘŜ YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴ α{ǘΦ WƻǎŜŦά 

Mit dem hier vorliegenden ISEK sollen Voraussetzungen, Zielrichtungen und Machbarkeit eines förmlichen 
Sanierungs- und Entwicklungsverfahrens geklärt werden. Ziel der Planung ist der Beschluss eines umset-
zungsorientierten ISEKs zur räumlichen Festlegung geeigneter Fördergebiete gemäß § 171b BauGB. 

Das Untersuchungsgebiet bleibt auch im Rahmen der 1. Fortschreibung identisch. 

 

 

 

Plan 1: Bestandsaufnahme Nutzungen und Abgrenzung Untersuchungsraum (ARGUS CONCEPT GmbH)  
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Abb. 5: Abgrenzung des Untersuchungsraumes (ARGUS CONCEPT GmbH) 
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5.2 RAHMENBEDINGUNGEN 

5.2.1 Regionale Einbindung 

Räumliche und verkehrliche Einordnung 

Die Gemeinde Eppelborn (17.420 Einwohner14) liegt im Landkreis Neunkirchen und in zentraler Lage im 
Saarland. Im Gemeindebezirk Habach befindet sich der geometrische Mittelpunkt des Saarlandes. 

Räumlich begrenzt wird die Gemeinde durch die Kommunen: 

¶ Stadt Lebach (Landkreis Saarlouis), Gemeinden Tholey und Marpingen (Landkreis St. Wendel) 
im Norden 

¶ Gemeinde Illingen (Landkreis Neunkirchen) im Osten 

¶ Gemeinde Heusweiler (Regionalverband Saarbrücken) im Süden 

¶ Stadt Lebach (Landkreis Saarlouis) im Westen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die überregionale, überörtliche als auch innerörtliche Verkehrssituation stellt sich insgesamt für die Ge-
meinde sehr gut dar. So wirkt sich zunächst die zentrale Lage inmitten des Saarlandes positiv auf die Ver-
kehrssituation aus und äußert sich in geringen straßenverkehrlichen Entfernungen zu wichtigen regionalen 
Zentren.  

¶ Landeshauptstadt Saarbrücken: ca. 30 km 

¶ Stadt Völklingen: ca. 30 km 

¶ Stadt Neunkirchen: ca. 30 km 

¶ Stadt Saarlouis: ca. 30 km 

 

14 Bürgeramt der Gemeinde Eppelborn / Stand 01. Dezember 2015 

Abb. 6: räumliche Einordnung der Gemeinde Eppelborn (Gemeinde Eppelborn) 
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¶ Stadt Trier: ca. 70 km 

¶ Metz: ca. 80 km 

¶ Luxemburg: ca. 120 km 

 

Zudem verfügt die Gemeinde Eppelborn über zwei direkte Anschlüsse an die Bundesautobahn BAB 1 (Ge-
meindebezirke Eppelborn / Dirmingen und Humes) und befindet sich nur wenige Kilometer vom Saarbrü-
cker Kreuz (Kreuzung von BAB 1 und BAB 8) entfernt. 

¶ BAB 1: Saarbrücken ς Trier ς Koblenz - Köln 

¶ BAB 8: Luxemburg ς Saarlouis ς Pirmasens 

 

Darüber hinaus garantieren verschiedene Bundesstraßen (B) und Landesstraßen erster (L.I.O.) und zweiter 
(L.II.O.) Ordnung eine gute überörtliche Erreichbarkeit der Gemeinde von den Nachbarkommunen und die 
Verbindung der einzelnen Gemeindebezirke untereinander. 

¶ B 10 (Lebach ς Bubach-Calmesweiler - Eppelborn) als Zubringer zur Anschlussstelle an die BAB 1 

 

in Lebach befindet sich eine Anschlussmöglichkeit an die B 268, welche in nordsüdlicher Richtung von Trier 
nach Saarbrücken verläuft, sowie eine Anbindung an die B 269, welche aus südwestlicher Richtung ins nord-
östliche Saarland und weiter nach Rheinland-Pfalz führt 

¶ L.I.O. 112: BAB-Anschlussstelle Eppelborn ς Dirmingen - Illingen 

¶ L.I.O. 133: St.Wendel ς Marpingen ς Dirmingen 

¶ L.I.O. 141: Ottweiler ς Illingen ς Humes ς Wiesbach - Heusweiler 

¶ L.II.O. 300/ 301: Eppelborn ς Habach - Heusweiler 

¶ L.II.O. 302: Eppelborn - Humes 

¶ L.II.O. 303: Dirmingen ς Tholey 

 

Auch die ÖPNV-Situation im Gemeindegebiet stellt sich äußerst positiv dar. Zusätzlich zum überörtlichen 
[ƛƴƛŜƴǾŜǊƪŜƘǊ ǾŜǊƪŜƘǊǘ ŘŜǊ α9ǇǇŜƭōǳǎά ŀƭǎ ƪƻƳƳǳƴŀƭŜǎ .ǳǎŀƴƎŜōƻǘΦ 5ŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ƛǎǘ ŘƛŜ DŜƳŜƛƴŘŜ ŘǳǊŎƘ 
Haltepunkte in den Gemeindebezirken Bubach-Calmesweiler, Eppelborn und Dirmingen an den schienen-
gebundenen ÖPNV angeschlossen. Der neue Saarbahn-Anschluss in der Stadt Lebach stellt sich zudem als 
weiterer attraktiver ÖPNV-Anknüpfungspunkt für die Gemeinde Eppelborn dar. 

Landesentwicklungsplan Siedlung 

Gemäß dem LEP-Siedlung wird die Gemeinde Eppelborn folgendermaßen eingeordnet: 

Zentrale Orte 

¶ Eppelborn als Grundzentrum mit den übrigen Gemeindebezirken als dazugehöriger Nahbe-
reich 

¶ Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des kurzfristigen und täglichen Bedarfs, leis-
tungsfähige Haltepunkte des ÖPNV 

¶ Eppelborn liegt im mittelzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Lebach 

 

Trotz der Einstufung als Grundzentrum verfügt Eppelborn über einen hohen Selbstversorgungsgrad (Bereit-
stellung von Gütern und Dienstleistungen des kurzfristigen und täglichen Bedarfs, in Teilbereichen ein über 
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den Grundbedarf hinausgehendes Versorgungsangebot wie Bekleidung, Möbel, Autohandel etc.). So finden 
sich im Gemeindegebiet alle notwendigen zentralörtlichen Einrichtungen der Bereiche Versorgung, Verwal-
tung, Bildung und Kultur. Einige Einrichtungen wie die Gemeinschaftsschule Eppelborn, die Betreuungsein-
rƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ŦǸǊ {ŜƴƛƻǊŜƴ ǳƴŘ ŘŜǊ α.ƛƎ 9ǇǇŜƭά haben durchaus Potenzial zur mittelzentralen Versorgung. Zu-
dem weist die Gemeinde Eppelborn mit dem Jean-Lurçat-Museum eine kulturelle Einrichtung auf, die eine 
landesweite Bedeutung innehat.  

¶ der Gemeindebezirk Eppelborn befindet sich an einer Siedlungsachse 2. Ordnung 

Besondere Bedeutung liegt auf der Erreichbarkeit der zentralen Orte durch den ÖPNV (Sied-
lungsachsen 1. Ordnung sind höher zu bewerten als Siedlungsachsen 2. Ordnung); durch die 
Festlegung in Verbindung mit den zentralen Orten unterschiedlicher Stufe soll die Siedlungstä-
tigkeit auf die tragfähigen Siedlungskerne entlang der Verkehrsachsen konzentriert und so die 
vorhandene Infrastruktur besser ausgelastet und die Tragfähigkeit der öffentlichen Personen-
nahverkehrssysteme (Bahn und Bus) erhöht werden; Konzentration der Siedlungsentwicklung 
in den zentralen Orten entlang der Siedlungsachsen 

¶ das gesamte Gemeindegebiet wird der Randzone des Verdichtungsraumes zugeordnet 

5ŜŦƛƴƛǘƛƻƴ αwŀƴŘȊƻƴŜ ŘŜǎ ±ŜǊŘƛŎƘǘǳƴƎǎǊŀǳƳŜǎάΥ Ŝƛƴ ŀƴ ŘƛŜ YŜǊƴȊƻƴŜ ŀƴƎǊŜƴȊŜƴŘŜǎ DŜōƛŜǘ Ƴƛǘ 
erheblicher Siedlungsverdichtung und starken ökonomischen, infrastrukturellen und kulturel-
len Austauschbeziehungen mit der Kernzone, eine über dem Landesdurchschnitt liegende städ-
tebauliche Verdichtung, teilweise hoher Flächenverbrauch für Wohn-, Verkehrs- und gewerb-
liche Zwecke, Entlastungs- und Ergänzungsfunktionen für die Kernzone 

Zur Berechnung der Wohneinheiten werden Zielwerte für den zukünftigen Wohnungsbedarf vorgegeben. 
So sollen vor allem in den zentralen Orten neue Wohnungen und Häuser entstehen und weniger in nicht-
zentralen Gemeindebezirken.  

¶ Gemeindebezirk Eppelborn: Zielwert 2,5 Wohnungen pro 1.000 Einwohner pro Jahr 

Landesentwicklungsplan Umwelt 

Der Landesentwicklungsplan Umwelt koordiniert die verschiedenen Nutzungsansprüche und formuliert 
Ziele für bestimmte Flächen- und Standortfestlegungen. 

Gemäß LEP-Umwelt werden für den Untersuchungsraum (Eppelborner Ortsmitte) keine Ziele formuliert. 

¶ Standort- und Trassenbereiche, Verkehrsnetz 

Primärstraßennetz:  Saarbrücken ς Nonnweiler ς Köln (Eppelborn mit direktem Anschluss an 
die BAB 1) 

Sekundärschienennetz: Lebach ς Illingen ς Homburg / Saarbrücken, welches durch Eppelborn 
(Gemeindebezirke Bubach-Calmesweiler, Eppelborn und Dirmingen) verläuft 

 

5.2.2 Historie15 

5ŜǊ hǊǘǎƴŀƳŜ α9ǇǇŜƭōƻǊƴά ŘŜǳǘŜǘ ŀǳŦ ŜƛƴŜ .ŜǎƛŜŘƭǳƴƎ ŘŜǊ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ Kelten in der Zeit vor Chris-
tus hin. Die urkundliche Ersterwähnung Eppelborns vor mehr als 750 Jahren findet sich in einem Lehnsver-
zeichnis der Güter, die dem Bischof von Verdun gehörten und die er an verschiedene Adlige als Lehen über-
tragen hatte. Im Jahr 1276 kamen die Verduner Besitzungen um Tholey, zu denen Eppelborn zählte, an die 
Herzöge von Lothringen. Diese gaben sie in der Folge den Herren von Daun und Oberstein zu Lehen. Diese 
wiederum verlehnten die Herrschaft an verschiedene Kleinadelsgeschlechter weiter, die uns bis in die Neu-
zeit hinein als die Besitzer der Herrschaft Eppelborn begegnen. 

 

15 Förderkreis für Heimatkunde und Denkmalpflege e.V. Eppelborn ς Arbeitskreis Heimatgeschichte (2006): Eppelborn im Wandel der 

Zeit / Bildband zur Entwicklung Eppelborns im 20. Jahrhundert 
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Bis ins 19. Jahrhundert hinein blieb Eppelborn ein kleines, einfaches Dorf. 1707 zählte es 73 Einwohner. 
1828 lebten in Eppelborn rund 700 Menschen. In den folgenden 50 Jahren stieg die Einwohnerzahl aufgrund 
der zunehmenden Industrialisierung auf mehr als 1.500 Personen an. 1917 wurden bereits 2.900 Einwohner 
gezählt. Ihre Zahl wuchs bis 1957 auf über 4.800 Personen an und steigerte sich in den Folgejahren auf über 
5.000 Einwohner. 

Die verbesserte Erwerbs- und Beschäftigtensituation breiterer Bevölkerungsschichten hatte positive Aus-
wirkungen auf die örtlichen Handwerks- und Gewerbebetriebe sowie Geschäfte. Die Zahl der Arbeiter- und 
der Bauernhäuser wuchs mit den steigenden Bevölkerungszahlen. Neue Geschäftshäuser und Gaststätten 
in einem dekorativen Baustil entstanden v.a. im Bereich um die Kirche, eingangs der Rathausstraße und im 
oberen Teil der Bahnhofstraße. Arbeiter-, Bauernhäuser und die Gebäude der Vollerwerbsbauern prägten 
zusammen mit den neuen Wohn- und Geschäftshäusern des Bürgertums seit dem Ende des 19. Jahrhun-
derts, und verstärkt zu Beginn des 20. Jahrhunderts, das Bild von Eppelborn. 

 

Baugeschichtliche Entwicklung 

Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelten sich in der Ortsmitte um die Pfarrkirche zwei 
ausgeprägte Geschäfts- und Wirtschaftsschwerpunkte: 

¶ Zentrum um die Kirche: Im Bereich der heutigen Rathausstraße sowie dem heutigen Kirchplatz 
entstand damals ein erstes Zentrum von Geschäften und Gaststätten, deren Existenz zum Teil 
bis 1840 zurückreicht. Sieben Gasthäuser gab es in der unmittelbaren Umgebung der Pfarrkir-
che. 

1908 gab es in Eppelborn insgesamt 13 Wirtschaften. Die wichtigsten Geschäfte hatten sich bis 
dahin ebenfalls im Bereich oberhalb der Kirche und im Eingangsbereich der späteren Bahnhof-
straße entwickelt. 

Abb. 7: Luftaufnahme des Eppelborner Zentrums mit der Ortsdurchfahrt im Bereich der Pfarrkirche um 1950 (Förder-
kreis für Heimatkunde und Denkmalpflege e.V. Eppelborn) 
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Zentrum in der oberen Bahnhofstraße: Die Bautätigkeit vornehmlich um den Ortsmittelpunkt der Pfarrkir-
che hängt zusammen mit dem Wachstum der Einwohnerzahlen und dem Neubau zahlreicher Arbeiterhäu-
ser in jenen Jahren. Zusammen mit den älteren Bauernhäusern und den Wohnungen der örtlichen Hand-
werker entwickelte sich eine neue Ortsidentität, die bis in die 1980er Jahre Bestand haben sollte. Gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts bis zu Beginn des 2. Weltkrieges haben die Eppelborner Baumeisterbrüder Wie-
sen das Aussehen des Dorfes mitgestaltet. Sie versuchten, einen dekorativen Baustil an den von ihnen ge-
planten und erbauten Häusern zu realisieren und gaben dadurch vor allem der Ortsmitte einen besonderen 
Charakter. Die Auffälligkeiten an diesen Gebäuden betrafen i.d.R. sowohl den Grundriss als auch die Ge-
samtansicht. Ihr Hauptaugenmerk galt jedoch der Fassade, die eine künstlerische Gestaltung erfuhr und 
durch die Verwendung verschiedener Schmuckelemente und Dachaufbauten betont wurde. In Eppelborn 
lässt sich dieser Baustil verstärkt an den Häusern zwischen der Rathausstraße über den Kirchplatz hinweg 
und durch die frühere Bahnhofstraße verfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erste Ortskernsanierung 1970 - 1972 

Am 05. Mai 1970 begannen die Ausbau- und Sanierungsarbeiten im Ortskern von Eppelborn um die Pfarr-
kirche, in der Bahnhofstraße und am Bahnhofvorplatz. Die Bundesstraße 10 wurde im Bereich der Pfarrkir-
che begradigt und verbreitert. Die alte Stützmauer und der Treppenaufgang von 1935 wurden abgerissen. 
Die neue Stützmauer rückte näher an die Kirche heran; ein neuer Treppenaufgang wurde weiter westlich 
angelegt. Zudem gelang durch den Erwerb eines Wohn- und Landwirtschaftsgebäudes und größerer Flächen 
in der alten Bahnhofstraße vorab die Anlage eines Markt-, Park- und Kirmesplatzes. 

Im Bereich des Eppelborner Bahnhofes verständigten sich Gemeinde und Grundstückseigentümer gegen 
Ende der 1960er Jahre auf eine Neugestaltung des 1968 freigewordenen Bahnhofvorplatzes. Gaststätte und 
Wohnhaus der Familie Resch wurden abgerissen, die Fläche dann 1970 als Verkehrs- und Parkfläche ausge-
wiesen. Sie blieb jedoch völlig unbegrünt und leer, bis 1972 der Platz mit einem einfachen Brunnen und 
zwei Ruhebänken attraktiviert wurde. 

Nach dem Erwerb des Anwesens Bahnhofstraße 34 begann zudem 1970 nach Abbruch der Gebäude der 
Ausbau eines Markt-, Park- und Kirmesplatzes. 

Abb. 8 und 9: Gebäudebeispiele für den Baustil der Gebrüder Wiesen (Förderkreis für Heimatkunde und Denkmal-
pflege e.V. Eppelborn) 
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Zweite Ortskernsanierung 1982 - 1990 

Im Zuge der zweiten Ortskernsanierung sind zahlreiche Umstrukturierungsmaßnahmen in der Ortsmitte 
erfolgt, so z.B.: 

¶ Neuordnung des Bahnhofsvorplatzes 

¶ Modernisierungs- und Umbaubaumaßnahmen an einzelnen Gebäuden 

¶ Abriss einzelner Gebäude und Hallen 

¶ Umbauung Marktplatz 

¶ Ausbau der Marktplatz-Passage 

¶ Neuordnung des Güterbahnhofsgeländes 

Ortskernsanierung am Kirchplatz 1989 - 2003 

Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts hatte sich um die Eppelborner Pfarrkirche ein Zentrum von Geschäf-
ten und Gaststätten entwickelt. Mehrere dieser Bürgerhäuser waren im Laufe der Jahrzehnte und durch 
nicht stilgerechte Veränderungen, durch Entwicklungen in der Nutzung und in ihrem Aussehen stark beein-
trächtigt worden. 

Seit 1985 gab es in diesem Bereich gravierende Veränderungen. Zunächst verschwand mit der Gaststätte 
Leidinger ein Teil des großen Familienbesitzes. Zwischen 1989 und 1994 setzte mit dem Abbruch der älteren 

Abb. 10 und 11: Brunnen auf dem Bahnhofsvorplatz und Markt-, Park- und Kirmesplatz (Förderkreis für Heimat-
kunde und Denkmalpflege e.V. Eppelborn) 

Abb. 12 und 13: ehemaliges Gasthaus Schorr (1895) Ecke B10 / Koßmannstraße und Neubau an gleicher Stelle (Förderkreis für 
Heimatkunde und Denkmalpflege e.V. Eppelborn) 
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Gebäude in der Ortsmitte der Niedergang einer Stilepoche ein; eine neue Architektur mit neuen Baumate-
rialien und neuen Ideen trat an ihre Stelle. 

Das Landesdenkmalamt merkte im Rahmen der Beteiligung an, dass sich im Bereich der Schloßstraße noch 
Reste der Burg Eppelborn im Boden befinden könnten. Auf Anzeigenpflicht von Bodenfunden und das Ver-
änderungsverbot wird hingewiesen. 

5.3 DEMOGRAFISCHE ERHEBUNGEN 

Für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Eppelborn sind insbesondere die sozialdemografischen Daten 
von Relevanz. So bildet eine sorgfältige Analyse der Bevölkerungszusammensetzung die Grundlage für die 
Beurteilung und Planung der erforderlichen Anpassungsmaßnahmen. 

Nach den Datenerhebungen des Meldeamtes der Gemeinde Eppelborn leben aktuell (Stand April 2016) 678 
Personen ς während der Fortschreibung 675 Personen (Stand März 2021) im Untersuchungsraum  

¶ davon sind 321 Personen männlich (47,4 %); Fortschreibung: 320 männlich (47,4%) 

und 

¶ 357 Personen weiblich (52,6 %); Fortschreibung: 355 weiblich (52,6%). 

Die Betrachtung der Alterszusammensetzung im Untersuchungsraum spiegelt den allgemeinen demografi-
schen Trend in der Bundesrepublik wider. Demnach leben in der Ortsmitte Eppelborn mehr ältere Men-
schen als jüngere: 

¶ 26 Personen sind Kinder unter 6 Jahre alt (3,8 %); Fortschreibung: 30 (4,4%) 

¶ 53 Personen sind zwischen 7 bis 18 Jahre alt (7,8 %); Fortschreibung: 59 (8,7%) 

¶ 171 Personen sind zwischen 19 und 40 Jahre alt (25,2 %); Fortschreibung: 171 (25,3%) 

¶ 241 Personen sind zwischen 41 und 65 Jahre alt (36,6 %); Fortschreibung: 231 (34,2%) 

¶ 102 Personen sind zwischen 66 und 80 Jahre alt (15 %); Fortschreibung: 98 (14,5%) 

¶ 85 Personen sind über 81 Jahre alt (11,6 %); Fortschreibung: 86 (12,7%) 

 

 

 Abb. 14: Alterszusammensetzung im Untersuchungsraum Ortsmitte Eppelborn (Gemeinde Eppelborn, Stand: März 2021) 

https://argusconceptgmbh.sharepoint.com/:w:/s/ArgusConcept/EfPKPd_Rti9Mi7CiTw-wes4BqU9sF3Mt5uRaHQdoQPc9lA
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Der relativ hohe Anteil der Senioren liegt in dem Seniorenheim St. Josef sowie der Anlage für betreutes 
Wohnen in der αDirminger Straße 14-16ά όαWohnen aƳ ŀƭǘŜƴ Yƛƴƻάύ ōŜƎǊǸƴŘŜǘΣ ǿŜƭŎƘŜ sich im Untersu-
chungsraum befinden; 8,4 % (57 Personen); Fortschreibung: 12,3% (83 Personen) der Bevölkerung im Un-
tersuchungsraum lebt in dieser Einrichtung.  

Die eher verdichtete Bauweise (überwiegend Mehrfamilienhäuser) mit lediglich geringen privaten Freiräu-
men (Gärten) sowie das hohe Verkehrsaufkommen führen dazu, dass im Untersuchungsraum nur wenige 
Familien mit kleinen Kindern leben. 

Detaillierte Angaben zur Bevölkerungszusammensetzung im Untersuchungsraum (wie Arbeitslosenzahlen, 
Singles, Familien, etc.) liegen nicht vor. 

 

5.4 NUTZUNGSANALYSE 

Im Untersuchungsraum befinden sich 221 Gebäude16, die insbesondere im BeǊŜƛŎƘ α.ƛƎ 9ǇǇŜƭ ς Marktplatz 
ς .ŀƘƴƘƻŦά ƛƴ ŘŜƴ 9ǊŘƎŜǎŎƘƻǎǎŜƴ ƎŜǿŜǊōƭƛŎƘ ǳƴŘ ƛƴ ŘŜƴ hōŜǊƎŜǎŎƘƻǎǎŜƴ Ȋǳ ²ƻƘƴȊǿŜŎƪŜƴ ƎŜƴǳǘȊǘ ǿŜǊπ
den. In den Randbereichen des Untersuchungsraums mehren sich auch reine Wohngebäude. 4517 dieser 
Gebäude werden nicht zu Wohnzwecken, sondern rein gewerblich genutzt. 

Das Untersuchungsgebiet zeichnet sich durch eine Mischnutzung aus, die sich in Wohnnutzung, Einzelhan-
del, Gewerbe, Dienstleistungsunternehmen und kulturellen Einrichtungen widerspiegelt. Im Untersu-
chungsraum befinden sich u.a.: 

¶ alle relevanten Einzelhandelsgeschäfte des Gemeindebezirks Eppelborn 

¶ zwei Lebensmittelmärkte (1 Vollsortimenter mit angeschlossenem Getränkemarkt und 1 Dis-
counter) 

¶ mehrere gewerbliche Unternehmen 

¶ zahlreiche Dienstleistungsunternehmen 

¶ zahlreiche Gaststätten 

¶ ein Hotel mit separatem Gästehaus 

¶ mehrere Ärzte mit unterschiedlicher Fachausrichtung 

 

16 Stand: ISEK 2016 
17 Ebenda 

Abb. 15 und 16: Nutzungsvielfalt in der Ortsmitte Eppelborn (ARGUS CONCEPT GmbH) 
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¶ zwei Bankfilialen 

¶ Bahnhof 

¶ Rathaus der Gemeinde Eppelborn 

¶ katholische Kindergarten St. Josef 

¶ Kirche St. Sebastian sowie Pfarrhaus mit Pfarrsaal 

¶ YǳƭǘǳǊȊŜƴǘǊǳƳ α.ƛƎ 9ǇǇŜƭά 

¶ Jean-Lurçat-Museum sowie Heimatmuseum Eppelborn (ehemalige Mädchenberufsschule) 

¶ Seniorenheim St. Josef 

¶ betreutes Wohnen am alten Kino 

¶ Saarländischer Schwesternverband ς Betreutes Wohnen (in Umsetzung) 

Wesentliche Aussagen aus dem Einzelhandelskonzept von 201418 

¶ Allgemein 

Der Gemeindebezirk Eppelborn bildet das Grundzentrum der Gemeinde und übernimmt grund-
legende Versorgungsfunktionen des kurz-, teilweise auch mittel- und langfristigen Bedarfs für 
das Gemeindegebiet. Eine Einkaufsorientierung der Eppelborner in das angrenzende Mittel-
zentrum Lebach ist zu unterstellen. 

Eppelborn ist jedoch ein Nahversorgungsstandort, der sich weitgehend mit Artikeln des tägli-
chen Bedarfs selbst versorgt. Daneben sind Ansätze mit aperiodischen Sortimenten zu erken-
nen. 

¶ Kaufkraft 

Im regionalen Vergleich weist die einzelhandelsrelevante Kaufkraft in der Gemeinde Eppelborn 
mit 94,4 einen unterdurchschnittlichen Wert auf. 

5ƛŜ ƘǀŎƘǎǘŜƴ !ƴǘŜƛƭŜ ŘŜǊ YŀǳŦƪǊŀŦǘ ƛƴ 9ǇǇŜƭōƻǊƴ ŜƴǘŦŀƭƭŜƴ ŀǳŦ ŘƛŜ ²ŀǊŜƴƎǊǳǇǇŜƴ αbŀƘǊǳƴƎǎ- 
ǳƴŘ DŜƴǳǎǎƳƛǘǘŜƭά όоуΣу aƛƻ 9ǳǊƻύΣ α.ŜƪƭŜƛŘǳƴƎά ǳƴŘ α[ŜŘŜǊǿŀǊŜƴά όмлΣф aƛƻ 9ǳǊƻύΣ α.ŀǳ-, 
Garten- ǳƴŘ IŜƛƳǿŜǊƪŜǊōŜŘŀǊŦά όфΣу aƛƻ 9ǳǊƻύΣ αaǀōŜƭ ǳƴŘ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎǎōŜŘŀǊŦά όфΣс aƛƻ 
9ǳǊƻύ ǎƻǿƛŜ αDŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎ- ǳƴŘ YǀǊǇŜǊǇŦƭŜƎŜά όуΣр aƛƻ 9ǳǊƻύΦ 

  

 

18 Markt und Standort Beratungsgesellschaft mbH (2014): Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Gemeinde Eppelborn 

Abb. 17 und 18: Nutzungsvielfalt in der Ortsmitte Eppelborn (ARGUS CONCEPT GmbH) 
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¶ Verkaufsfläche 

Viele kleine, meist inhabergeführte Betriebe stehen für die Vielfalt des Einzelhandels in der 
Ortsmitte Eppelborn und führen zu einem breiten Branchenmix. Diese klein gefächerte Struktur 
wird gestützt von einigen großen Versorgungsbetrieben. 

Alles in allem ist die Größenstruktur der Betriebe bezüglich der Großflächigkeit entwicklungs-
fähig. Die Lebensmittelbetriebe im Untersuchungsraum liegen unter der Großflächigkeits-
grenze von 800 m², mit Ausnahmen von Wasgau. Diese Angebotsstrukturen entsprechen nicht 
mehr den modernen Anforderungen; der Erweiterungsdruck ist vor diesem Hintergrund nach-
vollziehbar. 

Der Wasgau hat inzwischen nach Süden erweitert. Weiterhin wurde nördlich angebaut und 
eine Bäckerei integriert. 

¶ Angebotsschwerpunkte 

!ƴƎŜōƻǘǎǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘŜ ƛƳ ¦ƴǘŜǊǎǳŎƘǳƴƎǎǊŀǳƳ ǎƛƴŘ ƛƴ ŘŜƴ {ƻǊǘƛƳŜƴǘǎƎǊǳǇǇŜƴ αbŀƘǾŜǊǎƻǊπ
ƎǳƴƎά ǳƴŘ α.ŜƪƭŜƛŘǳƴƎά ǾƻǊƘŀƴŘŜƴΦ !ǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ !ǇƻǘƘŜƪŜƴŘƛŎƘǘŜ ƛƳ ƎŜǎŀƳǘŜn Gemeinde-
gebiet ergibt sich ein nahezu gesättigter Bedarf an Gesundheits- und Körperpflegemitteln. Dies 
täuscht aber über den tatsächlichen Bedarf an Drogeriewaren hinweg, die bislang nur in den 
vorhandenen Supermärkten und Discountern sowie in der Parfümerie CB angeboten werden. 
Ein Fachmarkt mit einer differenzierten Auswahl und Beratung fehlt bislang in der Gemeinde. 

¶ Flächenbedarf für grundzentrale Einrichtungen 

Die Gemeinde Eppelborn plant die Konzentration der Nahversorgungsfunktion im Ortszent-
rum, das bislang bereits zur Nahversorgung der Bevölkerung beiträgt. Eine deutliche Expansion 
des Einzelhandelsangebotes im Gemeindegebiet ist nicht vorgesehen und aufgrund der be-
grenzten Nahversorgungspotenziale aus absatzwirtschaftlicher Sicht nicht möglich. Durch die 
Zielsetzung, die Versorgungsfunktion des Ortszentrums zu erhalten bzw. zu stärken, ergibt sich 
ein zusätzlicher Flächenbedarf. Dieser liegt in den notwendigen Erweiterungen der derzeit aus 
Marktsicht zu kleinen Betriebseinheiten begründet. Alleine aus diesem Bedarf zur Schaffung 
marktorientierter Verkaufsflächeneinheiten resultiert ein Flächenbedarf für den täglichen Be-
darfsbereich von rund 2.000 bis 3.000 m².  

5.5 BAULICHER ZUSTAND / LEERSTAND 

5.5.1 Baulicher Zustand 

Die Baujahre der im Untersuchungsgebiet befindlichen Gebäude weisen eine große Zeitspanne auf. So fin-
den sich unterschiedlichste Baustile aus diversen Architekturepochen wieder. Es existieren sowohl Bauern- 
und Wohnhäuser aus Anfang des 19. Jahrhunderts als auch zahlreiche Gebäude aus allen Jahrzehnten des 
20. Jahrhunderts. Gebäude wie dƛŜ !ƴƭŀƎŜ ǊǳƴŘ ǳƳ ŘŜƴ α.ƛƎ 9ǇǇŜƭά ǎƛƴŘ ƴŜǳŜǊŜƴ 5ŀǘǳƳǎΦ 

Abb. 19 und 20Υ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘƭƛŎƘŜ .ŀǳǎǘƛƭŜ ƛƳ ¦ƴǘŜǊǎǳŎƘǳƴƎǎǊŀǳƳ α9ǇǇŜƭōƻǊƴ hǊǘǎƳƛǘǘŜά ό!wD¦{ /hb/9t¢ DƳōIύ 
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Folgende Gebäude im Untersuchungsraum stehen unter Denkmalschutz: 

¶ Ensemble Kirchplatz (Kirchplatz 3, 3a, 8): katholische Pfarrkirche St. Sebastian, Kirchhof, Pfarr-
haus, Wohnhäuser 

¶ Bahnhofstraße ohne Nummer (Flur 10, Flurstück 110/25, 100/27): mechanisches Stellwerk 
und Holzüberdachung Bahngleisunterführung, um 1900 

¶ Koßmannstraße 1a: Wohnhaus, 1935-36 

Die Gebäude im Untersuchungsgebiet sind in einem überwiegend guten baulichen Zustand. Nur vereinzelt 
springen Gebäude ins Auge, die einen Sanierungsbedarf aufweisen. Insbesondere das alte Bauernhaus 
ό{ǘǊŀǖŜ α!Ƴ aŀǊƪǘά нфύ ŀǳŦ ŘŜǊ CƭŅŎƘŜ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƳ aŀǊƪǘǇƭŀǘȊ ǳƴŘ ŘŜƳ α.ƛƎ 9ǇǇŜƭά ƛǎǘ ǎŜƛǘ WŀƘǊŜƴ ƛƴ 
einem schlechten baulichen Zustand und bedarf dringend einer Sanierung ς zumal das Gebäude an promi-
nenter Stelle steht und somit ein wesentliches städtebauliches Hemmnis darstellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Leerstände 

Gewerblicher Leerstand 

Tabelle 1: Gewerbliche Leerstände im Untersuchungsraum (Stand Oktober 2021) (Gemeinde Eppelborn und ARGUS 
CONCEPT GmbH) 

Standort Branche bisher 
vermarktbar 

(baulicher Zustand) 
Größe ca. in m² leerstehend seit 

Am Markt 3 Bioladen ja k.A. k.A. 

Am Markt 7 Bekleidungsgeschäft ja  125 Oktober 2014 

Am Markt 15  ja k.A. k.A. 

Am Markt 28 Brennstoffhandel ja k.A. 2020 

 

  

Abb. 21 und 22Υ ǎŎƘƭŜŎƘǘŜǊ ōŀǳƭƛŎƘŜǊ ½ǳǎǘŀƴŘ ǾŜǊŜƛƴȊŜƭǘŜǊ DŜōŅǳŘŜ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α!Ƴ aŀǊƪǘά ό!wD¦{ /hb/9t¢ DƳōIύ 
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Standort Branche bisher 
vermarktbar 

(baulicher Zustand) 
Größe ca. in m² leerstehend seit 

Bahnhofstraße 2 Fertighäuser ς 
Schwörer Haus 

Ja 75 k.A. 

Bahnhofstraße 3  ja k.A. August 2013 

Bahnhofstraße 4 Fahrschule Ja 70 Januar 2021 

Bahnhofstraße 5 Goldankauf ja 30 Dezember 2012 

Bahnhofstraße 6   k.A. k.A. 

Bahnhofstraße 8 Spielkasino ja k.A. k.A. 

Bahnhofstraße 17 Gastronomie ja 300 k.A. 

Dirminger Straße 2 Friseursalon ja k.A. k.A. 

Europaplatz 5 Textilfachgeschäft ja  2019 

Kirchplatz 9a Fahrschule ja 130 April 2013 

Kirchplatz 7  ja k.A. k.A. 

Kirchplatz 13 Hutgeschäft nein 50 k.A. 

Kirchplatz 3 Metzgerei nein 220 k.A. 

Kirchplatz 15a  ja k.A. k.A. 

Kirchplatz 16 Metzgerei ja k.A. 2019 

Rathausstraße 6 Gesundheit ja 140 k.A. 

Rathausstraße 13 Secondhandshop ja 60 k.A. 

 

Oben aufgeführte Tabelle verdeutlicht, dass im Untersuchungsraum derzeit19 gewerbliche Flächen leer ste-
hen, die sich auf 21 Gebäude verteilen. Dies entspricht bei 266 Gebäuden im Untersuchungsgebiet 7,9 % 
der Gebäude im Untersuchungsgebiet.  

Besonders auffällig sind dabei die Leerstände in der Bahnhofstraße, die sich aneinanderreihen und somit 
ein negatives Bild dieses Straßenzuges erzeugen. Aufgrund der Vielzahl der gewerblichen Leerstände ist 
davon auszugehen, dass zumindest in diesem Bereich auch künftig nur eine erschwerte Vermarktung der 
Räume erfolgt ς zumal es sich um relativ kleine Flächen (zwischen 30 und 70 m²) handelt. Daher sollte in 
Zukunft verstärkt die Option der Umwandlung dieser Flächen in Wohnraum in den Fokus rücken. 

 

19 Stand: Oktober 2021 
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Neben den Leerständen entlang der Bahnhofstraße fällt ferner die Konzentration von nicht mehr genutzten 
ƎŜǿŜǊōƭƛŎƘŜƴ CƭŅŎƘŜƴ ƛƴ ŘŜƴ {ǘǊŀǖŜƴ α!Ƴ aŀǊƪǘά ǎƻǿƛŜ αYƛǊŎƘǇƭŀǘȊά ŀǳŦΦ !ǳŎƘ ƘƛŜǊ ǎǇƛŜƭǘ ȊǳƳ ŜƛƴŜƴ ŘƛŜ 
geringe Größe der Flächen, zum anderen die Lage entlang der stark befahrenen Bundesstraße bzw. die feh-
lenden Stellplätze direkt vor der Tür sowie die fehlenden barrierefreien Zugänge eine gewichtige Rolle. 

In o.a. Tabelle ist die Einschätzung der Gemeinde Eppelborn zur Vermarktbarkeit der leerstehenden ge-
werblichen Gebäude dargestellt. Diese Einschätzung bezieht sich lediglich auf den baulichen Zustand der 
Gebäude, der überwiegend als gut zu beurteilen ist. Nicht in vollem Umfang berücksichtigt sind die Lage 
und die Größe der Gewerberäume ς was jedoch ein wesentliches Beurteilungskriterium bei den Vermark-
tungschancen darstellt. 

Wohnungsleerstände 

Aktuelle Zahlen zu Wohnungsleerständen im Untersuchungsgebiet liegen der Gemeinde Eppelborn nicht 
vor. Vereinzelte Wohnungsleerstände wurden im Rahmen der Bestandsaufnahme vor Ort festgestellt und 
im Plan 1 dargestellt. Sie spielen im Untersuchungsgebiet eher eine untergeordnete Rolle. 

Potenzielle Leerstände 

Auf Grundlage der vom Meldeamt zur Verfügung gestellten Daten zum Geburtsjahr der im Untersuchungs-
raum lebenden Personen können Rückschlüsse auf drohende Leerstände in ca. 10 ς 15 Jahren gezogen 
werden. Haushalte, in denen heute ein bis maximal zwei Personen in einem Alter von 75 Jahren und mehr 
leben, drohen kurz- und mittelfristig leer zu stehen. Dieser Umstand muss nicht zwangsläufig eintreten, da 
sich für manche betroffene Gebäude neue Eigentümer finden oder die Nachnutzung durch Erbe geregelt 
ist. Die Gemeinde Eppelborn kann jedoch durch Darstellung der potenziellen Leerstände rechtzeitig initiativ 
Maßnahmen ergreifen, um dieser Negativentwicklung entgegenzusteuern. 

 

 

 

 

 

 

Plan 2: Analyse (ARGUS CONCEPT GmbH) 

  

Abb. 23 und 24: gewerbliche Leerstände in der Bahnhofstraße (ARGUS CONCEPT GmbH) 
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Demnach drohen im Untersuchungsraum insgesamt 26 Gebäude20 kurz- bis mittelfristig leer zu stehen, dies 
entspricht 11,8 % der Gebäude im gesamten Untersuchungsgebiet. Leichte Konzentrationen sind dabei im 
.ŜǊŜƛŎƘ αwŀǘƘŀǳǎǎǘǊŀǖŜ ς IŜƭƭōŜǊƎǎǘǊŀǖŜάΣ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜr SchloßǎǘǊŀǖŜ ǎƻǿƛŜ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ α.ŀƘƴƘƻŦǎǘǊŀǖŜ ς Am 
aŀǊƪǘά Ȋǳ ŜǊƪŜƴƴŜƴΦ  

Hierbei handelt es sich insbesondere um Straßenabschnitte, die durch ein hohes Verkehrsaufkommen ge-
prägt sind und daraus resultierend eine geringere Aufenthalts- und Wohnqualität in diesen Bereichen ge-
ƎŜōŜƴ ƛǎǘ όǾƎƭΦ ƘƛŜǊȊǳ ŀǳŎƘ Řŀǎ YŀǇƛǘŜƭ α[ŅǊƳŀƪǘƛƻƴǎǇƭŀƴǳƴƎάύΦ 9ƛƴŜ ƪŀǊǘƻƎǊŀŦƛǎŎƘŜ 5ŀǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǊ Ǿƻƴ Ǉƻπ
tenziellem Leerstand betroffenen Gebäude ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht umsetzbar. 

5.6 AKTUELLE PLANUNGEN UND PROJEKTE 

Im ISEK werden alle für das Untersuchungsgebiet relevanten und aktuellen Planungen und Projekte inhalt-
lich berücksichtigt und die Handlungsempfehlungen integriert. 

In der folgenden Übersicht sind die wichtigsten Planungen und Projekte stichpunktartig zusammengefasst: 

Tabelle 2: Für das Untersuchungsgebiet relevante Planungen und Projekte in der Gemeinde Eppelborn (ARGUS CON-
CEPT GmbH)  

Fachgebiet Bezeichnung wesentliche Inhalte 

Bauleitplanung 

 

 

Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Eppelborn  

 

flächenhafte Darstellung vorhande-
ner und geplanter zukünftiger Flä-

chen 

 

.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αaŀǊƪǘǇƭŀǘȊ ¢Ŝƛƭ !ά 
(1982) 

 

Neugestaltung Marktplatz 

 

.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αaŀǊƪǘǇƭŀǘȊ ¢Ŝƛƭ .ά 
(1982) 

 

Städtebauliche Neuordnung  
zwischen Marktplatz und Kulturhaus 

 

.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ α.ŀƘƴƘƻŦǎǾƻǊǇƭŀǘȊά 
(1982) 

 

Fußgängerzone vom Bahnhofsvor-
platz bis zum Schuhhaus Backes 

 

.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ α9ŎƪǇƭŀǘȊά όмфуо) 

 

ǾŜǊƪŜƘǊǎōŜǊǳƘƛƎǘŜǊ .ŜǊŜƛŎƘ α!Ƴ 
aŀǊƪǘά Ǿƻƴ 9ƛƴƳǸƴŘǳƴƎ .ŀƘƴƘƻŦπ

straße bis Wiesbachbrücke 

 

.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ α!Ƴ DǸǘŜǊōŀƘƴƘƻŦά 
(1992) 

gemischte Wohn- und Gewerbebe-
ōŀǳǳƴƎ α!Ƴ DǸǘŜǊōŀƘƴƘƻŦά 

  

 

20 Stand: ISEK 2016 
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Fachgebiet Bezeichnung wesentliche Inhalte 

Bauleitplanung 

 

 

.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αaŀǊƪǘǇƭŀǘȊ ¢Ŝƛƭ /ά όмффтύ 

 

Seniorenheim, Festplatz, Parken am 
Marktplatz 

 

±ƻǊƘŀōŜƴōŜȊƻƎŜƴŜǊ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αYǳƭǘǳǊƘŀǳǎ 
9ǇǇŜƭōƻǊƴά όнллоύ 

 

Big Eppel, Wohn- und Geschäfts-
haus, Aldi 

 

Bebauungsplan zur 1. Änderung α.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ 
aŀǊƪǘǇƭŀǘȊ .ά 

(2012) 

Freifläche mit Teilbebauung zwi-
schen Marktplatz und Big Eppel 

 

Vorhabenbezogener .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ α!ƭǘŜǎ Yƛƴƻ Ep-
pelbornά (2006) 

Erweiterung des betreuten Wohnens 
am Alten Kino 

Städtebauliche Ent-
wicklungskonzepte 

Bahnhof Eppelborn 

Neubau Mittelbahnsteig und Neubau Personenun-
terführung (2015) 

Städtebauliche Konzeption zur Auf-
wertung des Zugangs zum Bahnhof 

Eppelborn 

Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept (GEKO) 
(2012) 

 
Handlungsempfehlungen für die Ge-
samtgemeinde für alle kommunalen 

Handlungsfelder 
 

Städtebauliche Planung Kirchplatz (2014) 

 

Konzeption zur städtebaulichen Neu-
ƻǊŘƴǳƴƎ ŘŜǎ .ŜǊŜƛŎƘŜǎ αYƻǎǎƳŀƴƴπ
straße ς YƛǊŎƘǇƭŀǘȊά ƛƴ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ 
mit der verkehrlichen Neuordnung 

dieses Bereiches 

 

 

Mehrfachbeauftragung für den Bereich zwischen 
Marktplatz und Europaplatz (2011) ς  

hier Entwurf FlosundK (2019) 

 

städtebauliches Planverfahren zur 
Ideensammlung Stärkung des zentra-

len Bereiches 
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Fachgebiet Bezeichnung wesentliche Inhalte 

Satzungen 
Sanierungssatzungen (1980) / Erweiterungen 

1981, 1990, 2000, 2002 und 2004 

 

Darin festgelegt sind die Abgrenzung 
des Sanierungsgebietes und dessen 
Erweiterungen sowie die rechtliche 
Grundlagen zum Grunderwerb, Vor-

kaufsrecht, etc. gemäß BauGB. 

 

sonstige Maßnahmen 

Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Eppelborn 
(2008) 

 

Untersuchung des Ist-Zustands des 
örtlichen Brandschutzes und der 

technischen Hilfeleistung sowie des-
sen Einordnung in die gesetzlich ge-

forderte Aufgabenerfüllung 
 

Festlegung der bedarfsgerechten 
Größe und Ausstattung der Feuer-

wehr 
 

 

Lärmaktionsplan erste Stufe, zweite Stufe und 
dritte Stufe (2008, 2013, 2018) 

 

Umsetzung der EG-Umgebungslärm-
Richtlinie zur EU weiten Lärmbe-

kämpfung 

ILEK Illtal (Gemeinden Eppelborn, Illingen, Mar-
pingen und Merchweiler) (2008) 

 

 

Entwicklung von konkret auf die Re-
gion zugeschnittene Entwicklungs-

strategien 
 

Stabilisierung der Region als wirt-
schaftliche, infrastrukturelle, ökolo-
gische und sozialräumliche Einheit, 
Unterstützung durch Aufwertungs-

maßnahmen 
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Fachgebiet Bezeichnung wesentliche Inhalte 

sonstige Maßnahmen 

 

{ǘŅŘǘŜōŀǳƭƛŎƘŜǎ IŀƴŘƭǳƴƎǎƪƻƴȊŜǇǘ α5ŜƳƻƎǊŀǇƘƛπ
ǎŎƘŜǊ ²ŀƴŘŜƭά όнллсύ 

 

 

Teil 1: Bestandsaufnahme und Ana-
lyse der demografischen Situation in 

der Gemeinde 

 

 

Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Ge-
meinde Eppelborn (2014) 

 

Steuerung von Einzelhandelsansied-
lungen und Weiterentwicklung des 

Ortszentrums 

Auswirkungsanalyse über die Ansiedlung von 
Nahversorgungsstrukturen in der Gemeinde Ep-

pelborn (2014) 

 
städtebauliche Verträglichkeitsana-
lyse / Ermittlung von Kaufkraft und 

einzelhandelsrelevanten Potenzialen 
 

Modell-Starkregenstudie (2019) 

HQ 100 (Gemeindegebiet Eppelborn) 

 
Ausweisung von hochwassergefähr-

deten Flächen 
 

 

5.7 LÄRMAKTIONSPLANUNG21 

5.7.1 Allgemein 

Nach Aussagen des Umweltbundesamtes fühlen sich in Deutschland fast 60 % der Bevölkerung durch Stra-
ßenverkehrslärm belästigt. Unter Lärm werden dabei Geräusche verstanden, die als unangenehm und be-
lästigend empfunden werden.  

Mit Hilfe der von der EU verabǎŎƘƛŜŘŜǘŜƴ wƛŎƘǘƭƛƴƛŜ αwƛŎƘǘƭƛƴƛŜ нллнκпфκ9Dά ǎƻƭƭ ƴǳƴ Ŝƛƴ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜǎ Yƻƴπ
zept festgelegt werden, um schädliche Auswirkungen durch Umgebungslärm vorzubeugen oder zu min-
dern. Dazu soll in einem ersten Schritt die Belastung durch Umgebungslärm anhand von Lärmkarten und 
Betroffenheitsanalysen ermittelt werden. In einem zweiten Schritt sind auf der Grundlage der Lärmkarten 
konkrete Maßnahmen auszuarbeiten, um die Lärmbelastung verringern bzw. nicht weiter ansteigen zu las-
sen. 

Für die Gemeinde Eppelborn wurde eine solche Lärmaktionsplanung erarbeitet. Die Ergebnisse, die sich auf 
den Untersuchungsraum des ISEKs beziehen, sollen im Folgenden kurz zusammengefasst werden. Bei der 
im weiteren Verlauf des ISEK aufgeführten Beschreibung von Handlungsempfehlungen für das Untersu-
chungsgebiet sollen die in der Lärmaktionsplanung genannten Maßnahmenvorschläge ς soweit umsetzbar 
- berücksichtigt werden.  

  

 

21 Schalltechnisches Beratungsbüro Prof. Dr. Kerstin Giering (2013): Gemeinde Eppelborn Lärmaktionsplanung 2013 ς Erläuterungsbe-

richt zum Maßnahmenkatalog 
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5.7.2 Analyse für das Untersuchungsgebiet ISEK 

Betroffene Hauptverkehrsstraßen im Untersuchungsraum sind: 

¶ B10 Abschnitt Koßmannstraße bis Schloßstraße: 14.297 DTV (durchschnittliche tägliche Ver-
kehrsstärke), davon Lkw-Anteil 2,8 % am Tag, 1,3 % am Abend, 3,2% in der Nacht 

¶ B10 Abschnitt Dirminger Straße (Schloßstraße bis Auffahrt A1: 8.755 DTV, davon Lkw-Anteil 
3,8 % am Tag, 1,1% am Abend, 2,3 % in der Nacht 

 

Gemäß Lärmaktionsplanung besteht für folgende Bereiche Handlungsbedarf: 

¶ kurzfristiger Handlungsbedarf (Überschreitung der Grenzwerte der Lärmsanierung) im Verlauf 
der B10: hier gibt es eine größere Anzahl von Menschen, die Pegeln ausgesetzt sind, die ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen hervorrufen können 

¶ mittelfristiger Handlungsbedarf (Vermeidung gesundheitlicher Gefährdungen) in der Umge-
bung der B10: hier sind in erheblichen Umfang Menschen Pegeln ausgesetzt, die gesundheitli-
che Gefährdungen hervorrufen können 

¶ langfristiger Handlungsbedarf (Vermeidung von Belästigungen) entlang der B10: zur Unter-
schreitung der Pegelwerte wären in der Umgebung der B10 Maßnahmen erforderlich 

 

Zur Festlegung der Bereiche mit vordringlichem HandlunƎǎōŜŘŀǊŦ ǿǳǊŘŜ ŜƛƴŜ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ αIƻǘǎǇƻǘ-Ana-
ƭȅǎŜά ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘΦ 5ƛŜǎŜ ȊŜƛƎǘ DŜōƛŜǘŜ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ ƘƻƘŜƴ [ŅǊƳōŜƭŀǎǘǳƴƎ ǳƴŘ ŜƛƴŜǊ ƘƻƘŜƴ 9ƛƴǿƻƘƴŜǊŘƛŎƘǘŜΦ 
Ausgeprägte Hotspots befinden sich nahezu an der gesamten B10 im Ortsbereich von Eppelborn. An nahezu 
allen Wohngebäuden entlang der B10 ist der Immissionsgrenzwert für Lärmsanierung an Bundesstraßen 
nachts überschritten, an vielen Gebäuden auch tagsüber. Daraus leitet sich ein bereits kurzfristiger Hand-
lungsbedarf an der B10 ab. 

 

5.7.3 Maßnahmenkatalog zur Aktionsplanung für das Untersuchungsgebiet ISEK 

Kurzfristige Maßnahmen 

Für die B10 sollte im gesamten Verlauf geprüft werden, an welchen schutzwürdigen Räumen der Wohnge-
bäude die Immissionsgrenzwerte der Lärmsanierung überschritten sind. Hier sollten dann zumindest pas-
sive Maßnahmen (Einbau von Lärmschutzfenstern ggf. in Verbindung mit Lüftern) umgesetzt werden. 

Für den Bereich der B10 innerhalb der gesamten bebauten Ortslage sollte bei einer Fahrbahnsanierung ein 
lärmgeminderter Belag zum Einsatz kommen. Eine Begrenzung der Geschwindigkeit auf der B10 auf 30 
km/h führt zu einer Pegelreduktion. 

Mittelfristige Maßnahmen 

Bei erforderlich werdenden Grunderneuerungen wird vorgeschlagen, auf allen innerörtlichen Straßenab-
schnitten, also auch auf solchen, die nicht Gegenstand der Lärmaktionsplanung sind, lärmgeminderte Be-
läge einzubauen.  

Sonstige Maßnahmen 

Eine wesentliche Möglichkeit zur Lärmreduktion ist in der Verringerung innerörtlicher Verkehre zu sehen. 

Dies kann dadurch erfolgen, dass Fahrten mit dem ÖPNV erfolgen. In der Gemeinde Eppelborn bestehen 
hierfür gute Voraussetzungen. Die Gemeinde verfügt über eine Schienenverbindung nach Lebach und Saar-
brücken mit guter Taktung. 5ŜǊ α9ǇǇŜƭōǳǎά ǎǘŜƭƭǘ ŘƛŜ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ DŜƳŜƛƴŘŜōŜȊƛǊƪŜƴ ǎƛŎƘŜǊΦ 
Hier sollte darauf geachtet werden, dass es zu keiner Einschränkung des Angebotes kommt und die Abfahr-
zeiten dieser Verkehrsmittel gut aufeinander abgestimmt sind. 
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Eine weitere Möglichkeit besteht in der Förderung des Fußgänger- und Fahrradverkehrs. Die Fahrradinfra-
struktur in Eppelborn ist jedoch als unzureichend einzustufen. Der überwiegende Teil des Radverkehrs wird 
über den Mischverkehr abgewickelt. Um eine Erhöhung des Anteils des Radverkehrs zu ermöglichen, ist es 
u.a. dringend erforderlich, Mehrzweckstreifen an dazu ausreichend breiten Straßen sowie geeignete Ab-
stellmöglichkeiten anzulegen. Um einen Umstieg auf den weiterführenden ÖPNV oder auch Mitfahrmög-
lichkeiten im motorisierten Individualverkehr (MIV) zu ermöglichen, sollten solche Abstellmöglichkeiten auf 
jeden Fall in der Nähe des Bahnhofs sowie von P+R-Parkplätzen und den Verbrauchermärkten geschaffen 
werden. 

Um die Akzeptanz des Zu-Fuß-Gehens zu erhöhen, ist eine ansprechende Gestaltung der Straßenräume er-
forderlich. Ziel sollte es sein, dem Bürger das Bewegen per Fuß und das Verweilen im öffentlichen Raum 
angenehm zu gestalten. 

Lärmaktionsplanung (3. Stufe) der Gemeinde Eppelborn (2018) 

In der dritten Stufe der Lärmaktionsplanung hat sich für die Gemeinde Eppelborn keine wesentliche Ände-
rung, eher eine leichte Verbesserung gegenüber der Lärmkartierung 2012 ergeben. Das Ministerium für 
¦ƳǿŜƭǘ ǳƴŘ ±ŜǊōǊŀǳŎƘŜǊǎŎƘǳǘȊ Ƙŀǘ ŘŀƘŜǊ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜ 9ǇǇŜƭōƻǊƴ ŜƳǇŦƻƘƭŜƴΥ αFür die Gemeinde Eppel-
born ist eine detaillierte Überarbeitung des Lärmaktionsplans (LAP) nicht erforderlich. Es wird empfohlen, 
im LAP der 3. Runde die Unwesentlichkeit der Änderung mit der LKZ zu begründen. Der LAP sollte auf eine 
Weiterführung der in der Stufe II begonnenen Lärmminderungsplanung hinweisen. Dies kann bspw. durch 
eine Prüfung des Umsetzungsstandes der Maßnahmen erfolgen. Dabei sollte dokumentiert werden, welche 
Maßnahme bereits umgesetzt sind, welche noch weiterverfolgt werden sowie welche sich als nicht umsetz-
bar herausgestellt haben und insofern nicht weiter berücksichtigt werden.ά22 

Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport, Referat OBB 14, Stadtentwicklung, Städtebauförderung, EU-
Fonds hat in seiner Stellungnahme auf die Bedeutung der Lärmminderung an der B10 hingewiesen. Der 
Handlungsbedarf und die Planerfordernis zur Verminderung der Lärmsituation werden von der Gemeinde 
ebenfalls gesehen. Der Landesbetrieb für Straßenbau ist für die B 10 als Bundesstraße zuständig. Ein enger 
Austausch mit der Behörde besteht hierzu. Weitergehende Maßnahmen hängen von der Detailplanung für 
den Bereich Ortsmitte gegenüber dem Big Eppel ab.  

5.8 GEWÄSSERENTWICKLUNG UND HOCHWASSERSCHUTZ 

Innerhalb des Untersuchungsraumes befindet sich der Wiesbach, ein Gewässer 3. Ordnung, der nach § 73 
WHG als Gewässer mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko ausgewiesen wurde. 

Für dieses ist gemäß § 76 (2) WHG ein Überschwemmungsgebiet (ÜSG) für ein 100-jährliches Hochwasser-
ereignis (HQ 100) durch die Oberste Wasserbehörde auszuweisen bzw. vorläufig zu sichern. Gemäß der 
vorliegenden Hochwassergefahrenkarte (siehe nachfolgende Abbildung) betrifft das HQ 100 weite Teile des 
Untersuchungsraumes mit Wasserstandshöhen von bis zu 4 m. Die Festsetzung des ÜSG Wiesbach ist für 
2017 vorgesehen. 

Folgende Belange sind zu beachten: 

1. Bei der Errichtung baulicher Anlagen im Bereich des Wiesbaches ist nach § 56 Abs. 3 Nr. 1a SWG ein 
Abstand von 5m von der Uferlinie einzuhalten, es sei denn, diese sind standortgebunden oder wasser-
wirtschaftlich erforderlich oder in einer bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes rechtswirksamen Satzung 
nach dem Baugesetzbuch vorgesehen. 

2. Bis zur Festsetzung als Überschwemmungsgebiet (ÜSG) gilt der HQ 100-Bereich der Hochwassergefah-
renkarte als faktisches ÜSG, in dem § 77 WHG zu beachten ist. Dieser sieht vor, dass Überschwem-
mungsgebiete im Sinne des § 76 WHG in ihrer Funktion als Rückhalteflächen zu erhalten sind. Sofern 
überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem entgegenstehen, sind rechtzeitig die notwen-
digen Ausgleichsmaßnahmen zu treffen. Im praktischen Vollzug bedeutet dies, dass bei der Errichtung 
baulicher Anlagen im faktischen ÜSG der verloren gegangene Retentionsraum zeitnah und räumlich-
funktional ausgeglichen werden muss. 

 

22 https://www.eppelborn.de/umwelt-und-natur/laermaktionsplanung/ 
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3. Für festgesetzte ÜSG gelten nach § 78 WHG besondere Schutzvorschriften, u.a.: 

¶ § 78 (1) 1 WHG: In festgesetzten ÜSG ist die Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleit-
plänen oder sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch untersagt. 

¶ § 78 (2) WHG: Die zuständige Behörde kann abweichend von § 78 (1) 1 WHG die Ausweisung 
neuer Baugebiete ausnahmsweise zulassen, wenn 

1. keine anderen Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung bestehen oder geschaffen wer-
den können, 

2. das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an ein bestehendes Baugebiet angrenzt, 

3. eine Gefährdung von Leben oder erhebliche Gesundheits- oder Sachschäden nicht zu er-
warten sind, 

4. der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes nicht nachteilig beeinflusst wer-
den, 

5. die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der Verlust von verloren gehendem 
Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird, 

6. der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird, 

7. keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger zu erwarten sind, 

8. die Belange der Hochwasservorsorge beachtet sind und  

9. die Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei dem Bemessungshochwasser, das der Fest-
setzung des Überschwemmungsgebietes zugrunde liegt, keine baulichen Schäden zu er-
warten sind. 

Alle neun Punkte müssen kumulativ erfüllt sein. 

¶ §78 (1) 2 WHG: in festgesetzten ÜSG ist die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen 
nach den §§ 30, 33, 34 und 35 des Baugesetzbuchs untersagt. 

¶ § 78 (3) WHG: die zuständige Behörde kann abweichen von § 78 (1) 2 WHG die Errichtung 
oder Erweiterung einer baulichen Anlage genehmigen, wenn im Einzelfall das Vorhaben 

1. die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust 
von verloren gehendem Rückhalteraum zeitgleich ausgeglichen wird, 

2. den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert, 

3. den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und  

4. hochwasserangepasst ausgeführt wird 
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oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können. 

 
Im Juni 2018 stand bei starken Unwettern die gesamte Ortsmitte Eppelborn unter Wasser. Die Häufung von 
Starkregenereignissen infolge der spürbaren Klimaveränderungen zeigt, dass die Gefahr von Überschwem-
mungen weiterhin steigt. Die tatsächliche Betroffenheit unterstreicht die große Notwendigkeit von Hoch-
wasserschutzmaßnahmen im Gebiet. 
So wurde noch 2018 festgelegt, dass eine mindestens jährliche Gewässerschau stattfinden soll, um den 
Abfluss der Bäche auch bei Hochwasser zu gewährleisten. Große Äste, Baumstämme und Geröll, aber auch 
im Uferbereich gelagertes Bauholz sollen gerade Eppelborner Ortskern entfernt werden, um mögliche Eng-
stellen und damit Risiken zu vermeiden.23 
  

 

23 Vgl. hierzu https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/neunkirchen/eppelborn/cdu-zu-hochwasserpraevention-

in-eppelborn_aid-33127777 (Zugriff 12.10.2021) 

Abb. 25: Hochwassergefährdungskarte für den Gemeindebezirk Eppelborn (Geoportal Saar) 

https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/neunkirchen/eppelborn/cdu-zu-hochwasserpraevention-in-eppelborn_aid-33127777
https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/neunkirchen/eppelborn/cdu-zu-hochwasserpraevention-in-eppelborn_aid-33127777
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Starkregenstudie 

 

 

 

αIm Juni 2016 war die saarländische Gemeinde Eppelborn innerhalb von vier Tagen zweimal von Unwettern 
mit Starkregen betroffen, die zu hohen Schäden führten. Während des zweiten Starkregenereignisses kam 
es im Ortsteil Dirmingen zu SturzflutenΦ όΧύ Die komplette Ortslage von Dirmingen wurde überflutet, meh-
rere Häuser waren in ihrem Bestand gefährdet, viele Straßen waren zeitweise unpassierbar. 

Die Gemeinde Eppelborn gab im August 2017 eine Analyse der Gefährdung durch Starkregen und Sturzflut 
in Auftrag, die in drei Genauigkeitsstufen erfolgt. Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Untersuchung kön-
nen Defizite und Handlungsbedarf erkannt und Maßnahmen entwickelt werden. Zudem soll für jede Ge-
nauigkeitsstufe die mögliche Aussagekraft durchleuchtet und Anwendungsbereiche empfohlen werden. Die 
so gewonnenen Erkenntnisse werden in zukünftige Projekte zur Vorsorge von Starkregenschäden einflie-
ßen. 

Abb. 26: Starkregenstudie: Untersuchung der Auswirkungen von Überflutungen infolge von Starkregen auf dem 
Gebiet der Gemeinde Eppelborn (Hydrotec) 
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Das Forschungsprojekt wurde in einer Kooperation zwischen der Forschungsgruppe Wasser (fgw) an der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes und Hydrotec bearbeitet. Mit der detaillierten hyd-
raulischen Modellierung kann man die Wirkung von Schutzmaßnahmen überprüfen und ein effizientes Kon-
zept zum Schutz der Anwohner entwickeln.ά24 

Nicht nur Angesichts des Hochwasserereignisses 2018 wurde im Jahr 2019 die Weiterführung der geförder-
ten Starkwasserstudie in Auftrag gegeben ς ausgeweitet auf das gesamte Gemeindegebiet von Eppelborn. 

Die oben aufgeführten Belange zur Gewässerentwicklung und zum Hochwasserschutz können im ISEK le-
diglich aufgeführt und als Hinweis aufgenommen werden. Auf Ebene der Bauleitplanung müssen diese dann 
im Falle der baulichen Umsetzung der im ISEK genannten Ziele unbedingt beachtet werden. 

Das LUA hat im Rahmen der Beteiligung auf folgendes hingewiesen: 

¶ Bauvorhaben / bauliche Änderungen im Überschwemmungsgebiet unterliegen den Restriktionen 
des § 78 WHG. Hier ist insbesondere auf die Thematik des erforderlichen Retentionsraumaus-
gleichs zu achten. 

¶ Der Gewässerrandstreifen gemäß § 56 Saarländisches Wassergesetz (SWG) i.V.m. § 39 WHG ist zu 
beachten. 

5.9 ALTLASTEN 

Im Untersuchungsraum liegen noch nicht sanierte Altlastflächen sowie Altlastenverdachtsflächen. Es han-
delt sich dabei um folgende Flächen: 

¶ EPP_4848, ehemalige Tankstelle Zimmer, Europaplatz 15 ς Hier hat die Gemeinde mit der Alt-
lastensanierung nach dem Abriss 2020 bereits begonnen. Es besteht eine enge Abstimmung 
zum LUA. 

¶ EPP_4834, Brennstoffhandel Hahn & Resch GmbH, Am Güterbahnhof 3 (Verdachtsfläche) 

¶ EPP_22063 Heizölschaden Fa. Schmitt & Jung 

¶ EPP_4850, ehemalige Tankstelle Speicher, Am Markt 8 

¶ EPP_4869, Reparaturwerkstatt Schröder Josef, Bahnhofstraße 12 (Verdachtsfläche) 

¶ EPP_4872, Schmiedebetrieb Bernhard Grün, Schloßstraße/Ecke Dirmingerstraße (Verdachts-
fläche) 

¶ EPP_4866, Vereinigte Bekleidungswerke R&A Becker GmbH, Kirchplatz 19 (Verdachtsfläche) 

¶ EPP_4828, Baustoffe Friedrich Schorr, Koßmannstraße 22 (Verdachtsfläche) 

 

24https://www.hydrotec.de/starkregenvorsorge-modellierung-mit-hydro_as-2d/?cookie-state-

change=1633533469336 
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Die genaue Lage dieser Flächen kann der nachfolgenden Abbildung entnommen werden. 

 

 

Die Altlastenflächen müssen bei entsprechender Bebauung / Neuordnung in Abstimmung mit der zuständi-
gen Behörde saniert werden. Im Rahmen des hier vorliegenden ISEKs kann die Art und Weise, wie mit diesen 
Flächen zukünftig umgegangen werden soll, nicht dargestellt werden. Im ISEK werden lediglich die für die 
Erhaltung und Stärkung der Eppelborner Ortsmitte erforderlichen Ziele und erste vage Maßnahmenvor-
schläge formuliert. Bei Konkretisierung dieser Ziele auf Ebene der Bauleitplanung muss der Umgang mit den 
Altlastenflächen thematisiert werden.  

Die Lage der Altlasten und altlastenverdächtigen Flächen wurden in die Analyse sowie in die Maßnahmen-
pläne übernommen. Bei konkreten Maßnahmen (Bauleitplanung, Baugenehmigung, Tiefbaumaßnahmen) 
wird die untere Bodenschutzbehörde einbezogen. 

 

  

Abb. 27: Altlastenstandorte (Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz; Stand: 08.11.2021) 
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6 SCHWERPUNKTBEREICHE 

Im Folgenden werden auf Grundlage der erfolgten Bestandsaufnahmen und ςanalysen Schwerpunktberei-
che in der Eppelborner Ortsmitte vorgestellt, deren städtebauliche Entwicklung aus Sicht der Gutachter zur 
Stärkung und Belebung des Ortskernes von prioritärer Bedeutung sind. Die nachfolgenden Schwerpunktbe-
reiche wurden zusammen mit der Lenkungsgruppe und in Abstimmung mit der Verwaltung gemeinsam ent-
wickelt. Da das ISEK auf kontinuierliche Fortschreibung und Anpassung an neueste Entwicklungsziele aus-
gelegt ist, soll in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass die im Folgenden aufgeführten 
Maßnahmenempfehlungen jederzeit überdacht, weiterentwickelt und angepasst werden können und sol-
len.  

Im Rahmen der 1. Fortschreibung werden die Schwerpunktbereiche aufgrund neuer Rahmenbedingungen 
weiterentwickelt und angepasst. Das bezieht sicƘ ǾƻǊ ŀƭƭŜƳ ŀǳŦ ŘƛŜ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘōŜǊŜƛŎƘŜ α!ŎƘǎŜ aŀǊƪǘǇƭŀǘȊ 
ς 9ǳǊƻǇŀǇƭŀǘȊάΣ α[ŜŜǊǎǘŅƴŘŜ .ŀƘƴƘƻŦǎǘǊŀǖŜ κ !Ƴ aŀǊƪǘά ǳƴŘ α9ƘŜƳŀƭƛƎŜ aŅŘŎƘŜƴōŜǊǳŦǎǎŎƘǳƭŜάΦ 

Für die Schwerpunktbereiche sollen im Folgenden die Ist-Situation dargestellt werden, aus der wiederum 
Ziele und entsprechende Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Bei der Auswahl und Entwicklung 
jeder Einzelmaßnahme ist es erfolgsfördernd, ihre Wirkung im Vorfeld einzuschätzen. Auch zeitlicher, per-
soneller und finanzieller Aufwand müssen im Voraus kalkuliert werden. Sind Wirkung, Aufwand und Zeit-
bedarf erst einmal abgeschätzt, lassen sich Projekte und die dazugehörigen Maßnahmen leichter bewerten 
und priorisieren. 

Eine Kosten- und Finanzierungsübersicht gibt schließlich Auskunft über die entstehenden Kosten und deren 
Deckung. Dazu werden Ausgaben und Einnahmen der Projekte und Einzelmaßnahmen zusammengefasst 
und zeitlich gegliedert. Eine nachvollziehbare Kosten- und Finanzierungsübersicht ist eine wichtige Voraus-
setzung für die Beantragung von Mitteln der Städtebauförderungen. Darüber hinaus dient sie der Koordi-
nation von Investitionen während der gesamten Umsetzung. Wie detailliert eine Kosten- und Finanzierungs-
übersicht ausfällt, ist jedoch abhängig vom Planungsstand sowie von der Größe und Komplexität der Pro-
jekte und Einzelmaßnahmen. Im hier vorliegenden Falle wird es sich lediglich um eine grobe Übersicht han-
deln können, da zum jetzigen Zeitpunkt keine genauen Angaben zur tatsächlichen Realisierung der empfoh-
lenen Projekte gemacht und somit der Aufwand nicht bis ins Detail vorausgeschätzt werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 3: Schwerpunkte (ARGUS CONCEPT GmbH)  
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6.1 SCHWERPUNKT αACHSE MARKTPLATZ ς EUROPAPLATZά 

6.1.1 Ist-Situation 

 

.Ŝƛ ŘƛŜǎŜƳ .ŜǊŜƛŎƘ ƘŀƴŘŜƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘ ǳƳ ŘƛŜ ŜƛƎŜƴǘƭƛŎƘŜ hǊǘǎƳƛǘǘŜ Ǿƻƴ 9ǇǇŜƭōƻǊƴΦ 5ƛŜ ŘǊŜƛ CƭŅŎƘŜƴ αaarkt-
platz - ehemalige Markantfläche - .ƛƎ 9ǇǇŜƭά ǎƛƴŘ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ ȊǳƳ ¢Ŝƛƭ ǎǘŀǊƪ ōŜŦŀƘǊŜƴŜƴ {ǘǊŀǖŜ .мл sowie 
der Straße α!Ƴ aŀǊƪǘά ǊŅǳƳƭƛŎƘ-funktional voneinander getrennt.  

  

Marktplatz 

Brachfläche 

Big Eppel 

Abb. 28: Luftbild der Achse Marktplatz ς Europaplatz (Geoportal Saar/ Zugriff Oktober 2021) 
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Big Eppel: {ƻ ǎƛƴŘ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ α.ƛƎ 9ǇǇŜƭά Einzelhändler sowie Dienstleister ansässig. Im südlichen Abschnitt 
sind Parkplätze für Nutzer der kulturellen Einrichtung sowie für Kunden der dort befindlichen Märkte und 
sonstiger gewerblicher Betriebe (u.a. Aldi, KIK, Bäcker, Gastronomie) vorhanden. Die stark befahrene B10 
trennt die Fläche im Norden von der ehemaligen Markantfläche und den Marktplatz. Dennoch sind in die-
sem Bereich keine wesentlichen städtebaulichen Hemmnisse zu erkennen, da es sich um ein relativ neues 
Wohn- und Geschäftshaus handelt, das von der Bevölkerung gut angenommen wird. 

Ehemalige Markantfläche / Ehemaliges Tankstellengelände: Nördlich vom Big Eppel befindet sich die ehe-
malige Markantfläche bzw. das ehemalige Tankstellengelände, welches das größte städtebauliche Hemm-
nis in Eppelborn darstellt. Diese Fläche wird seit Jahrzehnten nicht genutzt ς trotz zentraler und räumlich-
funktional bedeutsamer Lage. In der Vergangenheit befand sich an diesem Standort ein Lebensmittelmarkt, 
der nach Geschäftsaufgabe jahrelang leer stand, bis das Gebäude letztendlich einstürzte und abgerissen 
wurde. 

Die Fläche fungiert als wichtiges Verbindungselement zwischen Big Eppel und dem nördlich daran anschlie-
ßenden Marktplatz. Daher ist es von großer Bedeutung, diese Fläche für die Öffentlichkeit zu reaktivieren. 
.ŜǊŜƛǘǎ ƘŜǳǘŜ ōŜǎǘŜƘǘ ŜƛƴŜ ŦǳǖƭŅǳŦƛƎŜ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α!Ƴ aŀǊƪǘά und der B10, die jedoch 
einer Attraktivierung und Einbindung in eine neue Planung bedarf.  

Im Norden dieser Fläche steht ȊǳŘŜƳ Ŝƛƴ ŀƭǘŜǎ .ŀǳŜǊƴƘŀǳǎ όα!Ƴ aŀǊƪǘ нфάύΣ ǿŜƭŎƘŜǎ ǎƛŎƘ ƛƴ ŜƛƴŜƳ ǎŎƘƭŜŎƘπ
ten baulichen Zustand befindet und unbewohnt ist. Inzwischen ist der Zustand des Gebäudes so desolat, 
dass eine Sanierung mit unverhältnismäßig großem Aufwand verbunden und somit unwirtschaftlich ist. 

Östlich dieser Fläche ist das Seniorenheim St. Josef ansässig. Um alle Bevölkerungsgruppen in das gesell-
schaftliche Leben in der Ortsmitte zu integrieren, ist es bedeutsam, eine fußläufige Anbindung vom Senio-
renheim zur Ortsmitte zu schaffen.  

Abb. 30 und 31: Big Eppel und Umgebung (ARGUS CONCEPT GmbH) 

Abb. 32 und 33  : Baufälliges Bauernhaus und Brachfläche - ehemaliger Lebensmittelmarkt (ARGUS CONCEPT GmbH) 
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Obwohl im Bereich des Güterbahnhofes (nördlich dieser Achse) ausreichend öffentliche Stellplätze für Be-
sucher und Kunden der Eppelborner Ortsmitte zur Verfügung stehen, ist aufgrund der Dichte an Dienstleis-
tungs- und Einzelhandelseinrichtungen entlang dieser Achse (v.a. an besonderen Ereignissen wie Markttag 
mit zeitgleichen Veranstaltungen im Big Eppel) ein gewisser Parkdruck zu erkennen. 

Marktplatz: Der Marktplatz befindet sich im Norden der Achse. Er stammt aus den 80er Jahren. Inzwischen 
ist der Platz durch abgeplatzte Steine und Unebenheiten nicht mehr in einem guten Zustand. Städtebaulich 
ist der Platz zu allen Seiten durch Bebauung gefasst. Hier sind überwiegend Dienstleitungen (z.B. Bank, Fri-
seur, Optiker, Musikschule) ansässig. Als belebendes Element wirkt derzeit lediglich das Eiscafé mit Außen-
bestuhlung. 

 

Auf dem Marktplatz findet in wöchentlichem Abstand der Markt statt sowie jährliche Großveranstaltungen. 
Der Marktplatz bietet demnach großflächig Platz für die Errichtung mobiler Stände für diverse Veranstal-
tungen.  

Der Bereich zwischen Marktplatz und Europaplatz wird durch eine Verbindung östlich der Häuserzeile zwi-
schen der Straße "Am Markt" und der B10 fußläufig erschlossen. Das Gelände östlich dieser Verbindung 
liegt derzeit zum großen Teil brach. 

6.1.2 Ziele 

Prioritäres Ziel ist es, diese Achse zu stärken, um so eine funktionale und visuelle Verbindung zwischen dem 
aŀǊƪǘǇƭŀǘȊ ǳƴŘ ŘŜƳ YǳƭǘǳǊȊŜƴǘǊǳƳ α.ƛƎ 9ǇǇŜƭά Ȋǳ ǎŎƘŀŦŦŜƴΦ 

Nach dem Abriss des alten Markantmarktes bedarf es einer Grundsanierung der Ortsmitte. Wünschenswert 
ist es, den gesamten Bereich für die Bürger und Besucher der Gemeinde Eppelborn attraktiver zu gestalten. 
Durch eine Aufwertung kann sƛŎƘ ŘŜǊ .ŜǊŜƛŎƘ ȊǳǊ αDǳǘŜƴ {ǘǳōŜά ŦǸǊ 9ǇǇŜƭōƻǊƴ und seine Ortsteile entwi-
ckeln.  

Bei der Neugestaltung ist darauf zu achten, dass die in der Lärmaktionsplanung aufgeführten Maßnahmen-
vorschläge zur Lärm- und Verkehrsreduzierung berücksichtigt werden. Zusätzlich ist zu beachten, dass der 
Bereich im Überflutungsgebiet liegt.  

 

Bereits umsetzte Ziele:  

¶ WLAN-ŦǊŜƛŜǊ ½ǳƎŀƴƎ ƛƳ hǊǘǎȊŜƴǘǊǳƳΣ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ αaŀǊƪǘǇƭŀǘȊά 

 

  

Abb. 34 und 35: Marktplatz und Brunnenanlage sowie Spielgerät am Rande des Marktplatzes (ARGUS CONCEPT GmbH) 
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Noch anstehend: 

¶ Schaffung einer gestalterischen und funktionalen Verbindung der Plätze entlang der Achse αaŀǊƪǘπ
platz ς 9ǳǊƻǇŀǇƭŀǘȊά 

¶ gestalterische und funktionale Aufwertung des Marktplatzes zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität 

¶ Reaktivierung der ehemaligen Markantfläche / des ehemaligen Tankstellengeländes mit Einbin-
dung der bereits heute bestehenden fußläufigen Verbindung zwischen Marktplatz und Big Eppel: 
Aufgrund ihrer zentralen Lage zwischen zwei bedeutsamen Bereichen (Marktplatz und Kulturzent-
ǊǳƳ α.ƛƎ 9ǇǇŜƭάύ ƛƳ hǊǘ ƛǎǘ Ŝǎ Ǿƻƴ ƎǊƻǖŜǊ .ŜŘŜǳǘǳƴƎΣ ŘƛŜǎŜ CƭŅŎƘŜ ƭŀƴƎŦǊƛǎǘƛƎ ŜƛƴŜǊ bǳǘȊǳƴƎ ȊǳȊǳπ
führen. 

¶ Optimierung der barrierefreien fußläufigen Anbindung des Seniorenheims St. Josef an den Markt-
platz und die ehemalige Markantfläche / das ehemalige Tankstellengelände 

¶ Überprüfung der Anzahl der Stellplätze und ggfls. bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Zuordnung 

¶ Vermeidung der Befahrbarkeit des Marktplatzes für den motorisierten Individualverkehr 

¶ Einbindung des Fußgängerüberweges an der B10 (zwischen Big Eppel und ehemaliger Markantflä-
che) in die funktionale und gestalterische Aufwertung dieses Bereiches 

¶ Umsetzung der Maßnahmenvorschläge aus der Lärmaktionsplanung 

¶ Beachtung der Altlasten im Boden sowie der Lage im Überflutungsbereich 

 

6.1.3 Handlungsempfehlungen 

Gestalterische und funktionale Aufwertung des Marktplatzes 

 

Bereits umsetzt: 

¶ Freies W-LAN im Ortszentrum (insbesondere im Bereich des Marktplatzes) 

¶ Ideensammlung / Planung Neugestaltung Marktplatz: Für die Neugestaltung und barrierefreien 
Ausbau des Marktplatzes werden aktuell Entwürfe erarbeitet und diskutiert. 

¶ Aufbau Spielgeräte: Da für die Marktnutzung (Standfläche), die Errichtung von Gestaltungselemen-
ten in zentraler Lage nicht umsetzbar ist, befinden sich lediglich im südöstlichsten Randbereich 
zwei kleinere Spielgeräte für Kleinkinder sowie eine Brunnenanlage. Im Jahre 2020 wurde eine In-
klusionsschaukel ergänzt. 

Noch anstehend: 

¶ Bodengutachten: Für die Sanierung des Marktplatzes ist u.a. ein Gutachten notwendig, um die Be-
schaffenheit des Unterbaus zu klären. 

¶ Neugestaltung: Der Marktplatz soll durch ansprechende Gestaltung ein Aufenthalts- und Begeg-
nungsbereich für alle Generationen werden. Hier findet u.a. der Wochenmarkt statt, was zur Folge 
hat, dass die zentrale Fläche nur in geringem Maße durch entsprechendes Mobiliar und Bepflan-
zung bespielt werden kann, da dieses Areal für die Marktstände freigehalten werden muss.  

¶ Betonung der Verbindung: Um das Ziel, eine visuelle und funktionale Verbindung vom Bereich 
α.ŀƘƴƘƻŦά ǸōŜǊ ŘŜƴ aŀǊƪǘǇƭŀǘȊ ǳƴŘ ŘŜǊ ŜƘŜƳŀƭƛƎŜƴ aŀǊƪŀƴǘŦƭŅŎƘŜ ōƛǎ ȊǳƳ YǳƭǘǳǊȊŜƴǘǊǳƳ α.ƛƎ 
9ǇǇŜƭά Ƙƛƴ Ȋǳ ŜǊǊŜƛŎƘŜƴΣ sollen die bestehenden Fußwegeverbindungen auf dem Marktplatz (vom 
Wasgau-Markt kommend im östlichen und vom Bahnhof kommend im westlichen Bereich) durch 
Aufstellung von Informationstafeln (mit Benennung der am Ort befindlichen relevanten Einrichtun-
gen) sowie gestalterischen Maßnahmen, die eine Leitwirkung haben, aufgewertet werden.  
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¶ Ergänzung Nutzungen: Um den Marktplatz künftig erlebbarer zu gestalten, sind insbesondere wei-
tere ansiedlungswillige gastronomische Angebote mit Außenbestuhlung in zukünftige Überlegun-
gen miteinzubeziehen.  

¶ Schutzmaßnahmen: Zusätzlich ist zu beachten, dass der Bereich im Überflutungsgebiet liegt. Das 
heißt, entsprechende Vorkehrungen müssen bei der Bebauung und Gestaltung getroffen werden. 

¶ Hinweis des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr: bedarfsgerechte Bereitstel-
lung von Fahrradabstellanlagen, die Prüfung einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 

Reaktivierung der ehemaligen Markantfläche / des ehemaligen Tankstellengebäudes 

Bereits umsetzt: 

¶ Abriss Tankstelle 

¶ Altlastengutachten für den Bereich ehemalige Tankstelle Zimmer mit dem Ergebnis, dass der Un-
tergrund vor allem um die ehemaligen Tanks stark belastet sind. Eine aufwändige Sanierung ist 
notwendig. 

¶ städtebauliches Planverfahren: Im Jahr 2011 hat die Gemeinde Eppelborn drei Fachbüros beauf-
tragt, unter bestimmten Rahmenbedingungen eine Neuordnung dieser Fläche darzustellen. Ziel des 
Vorhabens war zum einen, die zentrale Fläche gestalterisch und funktional aufzuwerten, zum ande-
ren, durch eine Neukonzeption eine Verbindung zwischen dem Kultur- und Einzelhandelszentrum 
Big Eppel und dem Marktplatz mit verschiedenen Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen 
sowie gastronomischen Betrieben zu erreichen.  

 

Abb. 36: FlosundK (Architektur und Urbanistik GmbH): Konzept Ortsmitte Eppelborn - Variante 5a (Stand: 22.01.2019) 
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¶ Für den Bereich zwischen Marktplatz und Europlatz hat das Büro FlosundK die oben dargestellte 
Variante entwickelt, die von der Gemeinde ausgewählt worden ist. Wichtig ist hierbei die Bebau-
ung für die wichtige Raumkante an der B10, gegenüber des Big Eppel sowie des gesamten Blockes. 
Die breite Sicht- und Fußwegeachse zwischen Marktplatz und Big Eppel bilden das Kernstück. 

 

Noch anstehend: 

¶ Altlastensanierung (bereits enge Abstimmung mit dem LUA); 
Empfehlung des LUA: erst Sanierung und dann Entwicklung der Fläche   

¶ &ƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ ǊŜŎƘǘǎƪǊŅŦǘƛƎŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ αмΦ &ƴŘŜǊǳƴƎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ aŀǊƪǘǇƭŀǘȊ .ά: Fest-
setzungen basierend auf den Ergebnissen des städtebaulichen Planverfahrens,  
Der aktuell rechtskräftige Bebauungsplan zeigt noch Freifläche. Aufgrund seiner städtebaulichen 
und funktionalen Bedeutung als Ortsmitte soll diese Fläche nicht überwiegend als Freifläche ge-
nutzt werden ς zumal bereits der im Norden angrenzende Marktplatz die Funktion einer Aufent-
haltsfläche übernimmt. Die Errichtung eines weiteren Platzes ohne Bebauung würde die Bedeu-
tung des Marktplatzes eindeutig mindern. Demnach ist der o.a. Bebauungsplan künftig zu ändern 
und an die neuen Zielvorstellungen der Gemeinde anzupassen. 

¶ barrierefreie Gestaltung der Geh- und Überwege, da es laut Aussage des Behindertenbeauftragten 
aufgrund der vor Ort befindlichen Bodenbeläge und der Abpollerung mancher Bereiche aktuell zu 
Problemen für Senioren im Rollstuhl oder mit Gehhilfe kommt. 

¶ 9ǊǿŜǊō ǳƴŘ wǸŎƪōŀǳ ŘŜǎ .ŀǳŜǊƴƘŀǳǎŜǎ όα!Ƴ aŀǊƪǘ нфάύ: Laut Gutachten ist das Gebäude im Laufe 
der vielen Jahre des Leerstandes in einem Zustand, der sich nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
und somit nicht wirtschaftlich sanieren lassen würde. Ein architektonisch hochwertig und sich in 
die Umgebung einfügender Ersatz wird daher empfohlen. 

¶ Errichtung von Gebäuden für Wohn- und Dienstleistungszwecke: Zur Aktivierung der innerörtlichen 
Brachfläche ist die Errichtung einer Raumkante in Form von Gebäuden sinnvoll. Eine vollständige 
Bebauung der Fläche ƛǎǘ ŘŀōŜƛ ƴƛŎƘǘ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎΤ ǾƛŜƭƳŜƘǊ ǎƻƭƭǘŜ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜƴ α!Ƴ aŀǊƪǘάΣ 
α!Ƴ YƭƻǎǘŜǊά, am Marktplatz sowie entlang der B10 eine städtebauliche Kante entstehen, die den 
Platz fasst und Orientierung gibt. Die neu errichteten Gebäude sollten hierbei in den oberen Etagen 
zum Wohnen genutzt werden; die Erdgeschosszonen bieten Platz für Dienstleister.  
Für den Bereich soll ein Investor gefunden werden. Daher soll im nächsten Schritt eine Investoren-
anfrage stattfinden. 

¶ Hinweis des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr: bedarfsgerechte Bereitstel-
lung von Fahrradabstellanlagen, die Prüfung einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, die 
Durchgrünung von Parkflächen 

 

Entwicklung einer Sicht- und Fußwegeachse αBig Eppel ς Marktplatzά 

Bereits umsetzt: 

¶ Der Landesbetrieb für Straßenbau hat die Straßendecke der B10 durch die Ortsmitte von Eppel-
born saniert.  

Noch anstehend: 

¶ Errichtung einer Sicht- und Wegeachse: ¦Ƴ ŘŜǊ .ŜŘŜǳǘǳƴƎ ŘŜǊ !ŎƘǎŜ α.ƛƎ 9ǇǇŜƭ ς ehemalige Mar-
kantfläche ς aŀǊƪǘǇƭŀǘȊά wŜŎƘƴǳƴƎ Ȋǳ ǘǊŀƎŜƴΣ ƛǎǘ ƴŜōŜƴ ŘŜƴ ƻ.a. Maßnahmen die Entwicklung ei-
ner ansprechenden Sicht- und Wegeverbindung zwischen diesen Bereichen bedeutsam.  

¶ Errichtung einer Querungshilfe: Es besteht ein Fußgängerüberweg in der Nähe des Haupteingangs 
des Big Eppel in Form einer Querungshilfe mit Verkehrsinsel. Aufgrund der hohen Verkehrsbelas-
tung auf der B10 stellt dieser Bereich jedoch für den Fußgänger ein Gefahrenort dar, der ungern 
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genutzt wird. Vielmehr erscheinen die Fußgängerampel weiter westlich (Höhe Schlossstraße) und 
der Zebrastreifen weiter östlich (Höhe Seniorenheim St. Josef) fußgängerfreundlicher. Zur Stärkung 
ŘŜǊ !ŎƘǎŜ α.ƛƎ 9ǇǇŜƭ ς ehemalige Markantfläche ς aŀǊƪǘǇƭŀǘȊά ƛǎǘ Ŝƛƴ CǳǖƎŅƴƎŜǊǸōŜǊǿŜƎ ƛƳ .Ŝπ
reich des Haupteinganges des Big Eppel aus gestalterischer Sicht jedoch zwingend notwendig. 

¶ Verkehrsgutachten: Inhalt dieses Gutachtens muss u.a. die Prüfung verschiedener Möglichkeiten 
der Überquerung der B10 für Fußgänger sein (Lichtsignalanlage, Zebrastreifen, Aufpflasterung, 
farbliche Unterscheidung im Asphalt, Tempo 30-Zone, etc.). Dabei berücksichtigt werden muss die 
!ōǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǎ ƳƻǘƻǊƛǎƛŜǊǘŜƴ LƴŘƛǾƛŘǳŀƭǾŜǊƪŜƘǊǎ όαDǊǸƴŜ ²ŜƭƭŜά ōŜƛ ŘŜǊ !ƳǇŜƭǎŎƘŀƭǘǳƴƎΣ [ƛƴƪǎŀōπ
biegespur zu den Stellplätzen hinter dem Big Eppel, etc.). 

¶ Einrichtung einer fußläufigen, barrierefreien Verbindung vom Big Eppel über die ehemalige Mar-
kantfläche (entlang der Gebäudezeile westlich der Fläche) bis hin zum Marktplatz; Zum einen sollte 
diese Achse direkt sicht- und erkennbar sein, zum anderen sollte sie Passanten zum Verweilen ein-
laden, so z.B. durch Sitzbänke und weitere gestalterische Elemente sowie Begrünung. 

¶ Überprüfung der Anzahl der Stellplätze und ggfs. bedarfsgerechte Bereitstellung (evtl. hochwasser-
gesicherte Tiefgarage) 

¶ gestalterische und funktionale Einbindung des Seniorenheimes St. Josef 

¶ Hinweis des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr: bedarfsgerechte Bereitstel-
lung von Fahrradabstellanlagen, die Prüfung einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, die 
Durchgrünung von Parkflächen 

6.1.4 Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht 

Die nachfolgend aufgeführte Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht stellt lediglich eine grobe 
Sachverhaltsübersicht dar. Es handelt sich primär um die Zielvorstellungen der Gemeinde Eppelborn, wel-
che zum Zeitpunkt einer tatsächlichen Umsetzung konkretisiert werden müssen. Demnach handelt es sich 
bei den aufgeführten Kosten nur um einen ungefähren Wert, der sich noch verändern kann und angepasst 
werden muss. 

Tabelle 3: Grobe Maßnahmen-, Kosten- ǳƴŘ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎǸōŜǊǎƛŎƘǘ ŦǸǊ ŘŜƴ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ α!ŎƘǎŜ aŀǊƪǘǇƭŀǘȊ ς Euro-
ǇŀǇƭŀǘȊά ό!wD¦{ /hb/9t¢ DƳōIύ 

Ziel Maßnahmen 
mögliche Projekt-

beteiligte 
geschätzter Kos-

tenrahmen 

Zeithorizont 

Kostenaufteilung: 
kommunaler 
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tig
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b
 2

0
2

9)
 

gestalterische und 
funktionale Auf-

wertung des Markt-
platzes 

 

Aufstellen von 
zwei Informati-

onstafeln für Kun-
den und Passan-

ten 

Gemeinde 
 Eppelborn /  

Lenkungsgruppe / 
Gewerbeverein 

млΦллл ϵ X   
Diese Mittel können 
aus dem Verfügungs-

fonds fließen.  

Entwicklung von 
Marketingmaß-
nahmen zur An-

siedlung weiterer 
Geschäfte am 

Markt mit hoher 
Kundenfrequenz 

Gewerbeverein млΦллл ϵ  X  
Diese Mittel können 
aus dem Verfügungs-

fonds fließen.  

Barrierefreier und 
moderner Ausbau 
und Neugestal-
tung Marktplatz 

Gemeinde 
 Eppelborn /  

Lenkungsgruppe  
880Φллл ϵ x   293.300 ϵ 
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(inklusive Boden-
gutachten) 

Reaktivierung der 
Flächen -  

ehemaliger Mar-
kant / ehemalige 

Tankstellengebäu-
de 

Änderung des Be-
bauungsplanes 
αaŀǊƪǘǇƭŀǘȊ 9Ǉπ
ǇŜƭōƻǊƴ ¢Ŝƛƭ .ά 

Planungsbüro нлΦллл ϵ X   сΦслл ϵ 

Grunderwerb des 
Bauernhauses 
(Am Markt 29) 

Gemeinde  
Eppelborn 

k.A.  X  - 

Rückbau Bauern-
haus (Am Markt 

29) 

Gemeinde Eppel-
born / Investor  

k.A   X k.A. 

Sanierung  
Altlasten 

Gemeinde Eppel-
born 

птлΦллл ϵ x   156.7лл ϵ 

Errichtung einer 
Raumkante in 

Form von Gebäu-
den 

privater Vorha-
benträger 

k.A.   X - 

Entwicklung einer 
Sicht- und Fuß-

wegeachse  
α.ƛƎ 9ǇǇŜƭ ς  
aŀǊƪǘǇƭŀǘȊά 

 

Beauftragung ei-
ner verkehrlichen 

Untersuchung 
hinsichtlich der 
Querungsmög-

lichkeiten für Fuß-
gänger an der B10 

Gemeinde Eppel-
born / Fachbüro 

нлΦллл ϵ X   сΦслл ϵ 

Umsetzung der 
Empfehlungen 

aus der verkehrli-
chen Untersu-

chung 

Gemeinde Eppel-
born / Bund 

рлΦллл ϵ X   мсΦслл ϵ 

Schaffung einer 
Sicht- und 

Wegeachse zwi-
schen Big Eppel 
und Marktplatz 

Gemeinde Eppel-
born 

рлΦллл ϵ  X  мсΦслл ϵ 

bedarfsgerechte 
Bereitstellung von 

Stellplätzen 

Gemeinde Eppel-
born 

рлΦллл ϵ   X мсΦслл ϵ 

Förderung von pri-
vaten Modernisie-
rungsmaßnahmen 

 
Gemeinde Eppel-

born 
150.000. X   50.000 ϵ 

GESAMTKOSTEN   

1.690.000 ϵ  

(+ 20.000 ϵ  
Verfügungsfonds)  

   ca. 563.000 ϵ 
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6.2 {/I²9wt¦bY¢ α!a D«¢9w.!IbIhCά 

6.2.1 Ist-Situation 

Dieser zweite Schwerpunktbereich erstreckt sich entlang der Bahngleise vom ehemaligen Penny-Markt-Ge-
lände bis zum heutigen Medienbahnhof. Das Areal wird insbesondere durch eine Vielzahl von Parkplatzflä-
chen (sowohl öffentlich als auch privat) und gewerblichen Unternehmen geprägt. So ist hier u.a. der Le-
bensmittelvollsortimenter Wasgau mit baulich abgekoppeltem Getränkemarkt ansässig. Dieser 
Schwerpunktbereich wird von der Bevölkerung gut angenommen.  

Sinnbild dieser positiven städtebaulichen Entwicklung ist ferner das ehemalige Bahnhofsgebäude, welches 
ƳƛǘǘƭŜǊǿŜƛƭŜ ŀƭǎ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜǊ αaŜŘƛŜƴōŀƘƴƘƻŦά ƎŜƴǳǘȊǘ ǿƛǊŘΦ IƛŜǊ ƘŀōŜƴ ǎƛŎƘ ŜƛƴƛƎŜ 5ƛŜƴǎǘƭŜƛǎǘŜǊ ŜǘŀōƭƛŜǊǘ 
und somit das Gebäude reaktiviert. Zusätzlich befindet sich in dem Gebäude ein gastronomischer Betrieb. 

 

 

 

Parkplätze: Entlang der Bahngleise in Ost-West-Verlauf besteht eine Vielzahl an öffentlichen Parkplätzen, 
die den Kunden und Passanten der gesamten Eppelborner Ortsmitte zur Verfügung stehen. Von hier aus 
sind der Lebensmittelmarkt Wasgau, der Getränkemarkt sowie alle weiteren gewerblichen Ansiedlungen 
schnell fußläufig erreichbar. Auch der südlich des Getränkemarktes befindliche Marktplatz kann durch klei-
nere Fußwegeverbindungen schnell zu Fuß erreicht werden. Die vorhandenen Fußwegeverbindungen sind 
jedoch für ortsunkundige Passanten / Kunden nicht sofort sichtbar. 

Quantitativ bietet dieses Areal laut Auskunft der Gemeindeverwaltung und gemäß den Ergebnissen der 
Bestandsaufnahme ausreichend Parkplätze für den Großteil des Versorgungsbereiches. Allerdings wirken 
die großen Flächen städtebaulich unstrukturiert und räumlich nicht gefasst.  

Deutsche Post - 
Verteilzentrum 

Parkplätze 

Wasgau Medienbahnhof 
Getränkemarkt 

Abb. 37Υ [ǳŦǘōƛƭŘ ŘŜǎ .ŜǊŜƛŎƘŜǎ α!Ƴ DǸǘŜǊōŀƘƴƘƻŦά όDŜƻǇƻǊǘŀƭ {ŀŀǊ/ Zugriff: Oktober 2021) 
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Die Fläche wird jährlich für die Pfingstkirmes genutzt, welche eine gesellschaftliche Attraktion über die Ge-
meindegrenzen hinaus darstellt. Dadurch sind der Gestaltung der Flächen Grenzen gesetzt. 

Bahnsteig: Ein funktionales Bahnhofsgebäude gibt es in der Gemeinde Eppelborn nicht mehr, obwohl die 
Gemeinde immer noch durch den nördlich an das ehemalige Bahnhofsgebäude anschließenden Bahnsteig 
an den öffentlichen Schienenverkehr angebunden ist.  

 

 

 

 

6.2.2 Ziele 

Prioritäres Ziel ist es, diesen Schwerpunktbereich funktional zu stärken. Dabei richtet sich der Fokus insbe-
sondere auf die gestalterische Aufwertung der Stellplatzsituation und auf die Verbesserung der Fußwege-
ǾŜǊōƛƴŘǳƴƎŜƴ ȊǳǊ !ŎƘǎŜ αaŀǊƪǘǇƭŀǘȊ ς 9ǳǊƻǇŀǇƭŀǘȊάΦ 

 

Bereit umgesetzte Ziele 

¶ Erweiterung Wasgau-Markt  

¶ Nachnutzung des ehemaligen Penny-Marktes 

¶ Sanierung des Bahnsteiges 

¶ Aufwertung Personenunterführung 

Abb. 40: Bahnsteig Eppelborn nach dem Umbau (ARGUS CONCEPT GmbH) 

Abb. 38 und 39Υ !ƪǘǳŜƭƭŜ {ǘŜƭƭǇƭŀǘȊǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ α!Ƴ DǸǘŜǊōŀƘƴƘƻŦά ό!wD¦{ /hb/9t¢ DƳōIύ 
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¶ Umlegung Buskap sowie barrierefreier Ausbau 

Noch anstehend: 

¶ gestalterische Aufwertung der vorhandenen Parkplätze entlang der Bahngleise (mit Berück-
sichtigung der Pfingstkirmes) 

¶ Attraktivierung des Leitsystems / der Wegeführung für Fußgänger 

 

6.2.3 Handlungsempfehlungen 

Bereits umgesetzt: 

¶ Erweiterung des Wasgau-Marktes: Das Gebäude des Wasgau-Marktes wurde im Süden erwei-
tert. Auch im Norden wurde ein Anbau errichtet, in dem die Bäckerei integriert ist.  

¶ Barrierefreie Neugestaltung Bahnsteig / Aufwertung Umfeld: Inzwischen wurde, um den bar-
rierefreien Zugang zum mittleren Bahnsteig des Bahnhofs gewährleisten zu können, eine 
neue Personenunterführung östlich des Bahnhofsgebäudes verwirklicht. Die Bushaltestelle 
"Bahnhof" wurde Richtung Osten (Marktplatz) verlegt. Auch der Zugangsbereich zum Bahn-
steig wurde erneuert und städtebaulich aufgewertet. 

¶ Nachnutzung Penny-Markt: Im Gebäude des ehemaligen Penny-Marktes wurde mittlerweile 
ein großes, modernes Verteilzentrum der Deutschen Post angesiedelt. Weiterhin wird derzeit 
auf der Freifläche zwischen Verteilzentrum und Wasgau ein modernes mehrstöckiges Büro- 
und Wohngebäude errichtet. 

 

Noch anstehend:  

¶ Klare Wegeführung: Wichtig in diesem Zusammenhang ist jedoch das Aufstellen von Informa-
tionstafeln, auf denen der Besucher / Kunde erfahren kann, wo sich zentrumsrelevante Ein-
richtungen befinden (vgl. hierzu die Handlungsempfehlungen für den Schwerpunktbereich 
α!ŎƘǎŜ aŀǊƪǘǇƭŀǘȊ ς 9ǳǊƻǇŀǇƭŀǘȊάύ ǳƴŘ ŘƛŜǎŜǊ ƎŜȊƛŜƭǘ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ 9ǇǇŜƭōƻǊƴŜǊ hǊǘǎƳƛǘǘŜ ƎŜƭŜƛπ
tet werden kann. Denkbar sind auch gestalterische Maßnahmen mit Leitwirkung (Bodenmar-
kierung, Beleuchtung usw.) 

¶ Hinweis des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr: bedarfsgerechte Be-
reitstellung von Fahrradabstellanlagen, die Prüfung einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahr-
zeuge, die Durchgrünung von Parkflächen 

¶ Hinweis der Deutschen Bahn AG, DB Immobilien Region Südwest: Für 2022 ist im Bahnhof Ep-
pelborn eine Weichenerneuerung geplant. Weiterhin ist für die Zukunft eine Elektrifizierung 
der Bahnstrecke vorgesehen. 
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6.2.4 Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht 

Die nachfolgend aufgeführte Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht stellt lediglich eine grobe 
Sachverhaltsübersicht dar. Es handelt sich primär um die Zielvorstellungen der Gemeinde Eppelborn, wel-
che zum Zeitpunkt einer tatsächlichen Umsetzung konkretisiert werden müssen. Demnach handelt es sich 
bei den aufgeführten Kosten nur um einen ungefähren Wert, der sich noch verändern kann und angepasst 
werden muss. 

 

Tabelle 4: Grobe Maßnahmen-, Kosten- ǳƴŘ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎǸōŜǊǎƛŎƘǘ ŦǸǊ ŘŜƴ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ α!Ƴ DǸǘŜǊōŀƘƴƘƻŦά ό!wD¦{ 
CONCEPT GmbH) 

Ziel Maßnahmen 
mögliche Projekt-

beteiligte 
geschätzter 

Kostenrahmen 

Zeithorizont 
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gestalterische 
und funktionale 
Aufwertung der 

öffentlichen 
Stellplatzflä-
chen südlich 
der Gleise 

Aufstellen von 
Informations- 
/ Hinweista-
feln für Kun-
den und Pas-

santen 

Gemeinde  
Eppelborn / Ge-
werbeverein / 

Lenkungsgruppe / 
Zentrumsmanage-

ment 

млΦллл ϵ X   
Diese Mittel können 
aus dem Verfügungs-

fonds fließen.  

Förderung von 
privaten Mo-
dernisierungs-
maßnahmen 

 
Gemeinde Eppel-

born 
k.A. X   k.A. 

GESAMTKOS-
TEN 

  млΦллл ϵ    - 
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6.3 {/I²9wt¦bY¢ α[99w{¢&b59 BAHNHOFSTRASSE κ !a a!wY¢ά 

6.3.1  Ist-Situation 

 

5ƛŜ {ǘǊŀǖŜ α!Ƴ aŀǊƪǘά ǳƴŘ die Bahnhofstraße bilden den westlichen Zugang für Pkws zur Ortsmitte bzw. 
zum Marktplatz. Die Gebäude sind in diesem Bereich in der Regel zweigeschossig und weisen eine Mischnut-
zung vor. So sind die Erdgeschosse häufig auf gewerbliche Nutzung ausgerichtet und die Obergeschosse 
werden zum Wohnen genutzt.  

aŜƘǊŜǊŜ CŀƪǘƻǊŜƴ ƘŀōŜƴ ƛƴ ƧǸƴƎǎǘŜǊ ±ŜǊƎŀƴƎŜƴƘŜƛǘ ŘŀȊǳ ƎŜŦǸƘǊǘΣ Řŀǎǎ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ α!Ƴ aŀǊƪǘ 
1-тά ōȊǿΦ α.ŀƘƴƘƻŦǎǘǊŀǖŜ о-рά gewerbliche Leerstände bestehen, die sofort ins Auge fallen und das örtliche 
Gesamtbild negativ beeinflussen: 

Generell führen der demografische und sozio-ökonomische Wandel häufig in vielen 1B-Lagen25 zu Leer-
ständen, da sich das Verbraucherverhalten im Allgemeinen verändert hat und der kleinteilige Einzelhandel 
wie in diesem Bereich mit der großen Konkurrenz (Filialen) zu kämpfen hat. 

 

25 Die Lage wird gemeinhin als ein wichtiges Kriterium einer Immobilie erachtet. Zur Beurteilung einer Gewerbelage werden vor allem 
die folgenden Merkmale analysiert: Struktur des Gewerbegebietes, Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, Anfahrt- und Parkmög-
lichkeiten, zukünftige Entwicklung der Lage. Die Qualität einer Lage lässt sich mit Hilfe der Standortanalyse und Marktanalyse bestim-
men. Danach können Gewerbelagen in vier Hauptgruppen gegliedert werden: 1A-Lage, 2A-Lage, 1B-Lage, 2B-Lage. Als beste Lage gilt 
die 1A-Lage. Laut der Definition des GfK-Prisma-Instituts handelt es sich bei einer 1A-Lage um eine Geschäftslage im Zentrum einer 
Stadt mit der höchsten Passantenfrequenz, die alle in einer Innenstadt gängigen Sortimente wie Bekleidung, Schuhe, Lederwaren, 
Geschenkartikel, Porzellan oder Bücher umfasst. Darüber hinaus herrscht in dieser Lage nicht nur der dichteste, sondern ein fast flä-
chendeckender Geschäftsbesatz mit namhaften Kundenmagneten wie etwa Kaufhof oder überregional agierenden Filialunternehmen. 
Aber auch die ergänzenden Dienstleister wie gastronomische Betriebe und Reisebüros haben sich in dieser Lage gut integrieren kön-
nen, ohne dass die Ladenfronten hierdurch erheblich unterbrochen werden. Des Weiteren gibt es in einer 1A-Lage weder Leerstände 
noch Mindernutzungen. 2A-Lagen sind hingegen Geschäftslagen im Nebenkern einer Stadt mit hoher Passantenfrequenz. Alle Objekte 
besitzen jedoch einen direkten Straßenzugang. B-Lagen sind in der Regel die Gegenden, die direkt an eine 1A- oder 2A-Lage angrenzen, 

 

Konzentration 
der Leerstände 

Abb. 41Υ [ǳŦǘōƛƭŘ ŘŜǎ .ŜǊŜƛŎƘŜǎ α!Ƴ aŀǊƪǘά κ .ŀƘƴƘƻŦǎǘǊŀǖŜ όDŜƻǇƻǊǘŀƭ {ŀŀǊ, Zugriff: Oktober 2021) 
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Vor Ort gibt es aufgrund der beengten Straßenverhältnisse keine Möglichkeiten für Kunden oder Passanten 
direkt oder zumindest in der Nähe der Geschäfte zu parken. Dies stellt jedoch heutzutage ein wichtiges, 
gewünschtes Kriterium dar. Des Weiteren verfügen die Gebäude über keinen ebenerdigen Zugang. 

Die bestehenden gewerblichen Räume sind für heutige Anforderungen an gewerbliche Nutzungen zu klein-
teilig. Die Verkaufsflächenzahlen bewegen sich hier zwischen 30 m² und max. 100 m². Diese Kleinteiligkeit 
erschwert die Vermarktung dieser Räume. 

Es ist davon auszugehen, dass die Gebäude, die nach gutachterlicher Beurteilung zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts errichtet worden sind, einen gewissen Sanierungsstau aufweisen, der ebenfalls zu einer erschwer-
ten Vermarktung führt (Sanitäranlagen, Verglasung, etc.). 

Das Haus Am Markt 1 wurde bereits für Wohnnutzung umgebaut. Inzwischen ist ein Dienstleister (Hörakus-
tiker) in Am Markt 5 eingezogen.  

 

6.3.2 Ziele 

Noch anstehend: 

Bei realistischer Einschätzung kann davon ausgegangen werden, dass eine gewerbliche Nutzung in diesem 
Schwerpunktbereich auch in Zukunft nur schwer zu realisieren ist. Da in der Ortsmitte Eppelborn Bedarf an 
Wohnraum für unterschiedlichste Personengruppen besteht, sollte dieser Bereich künftig umgenutzt wer-
den. Die Umbaumaßnahmen sind über verschiedene Förderprogramme förderfähig.  

 

6.3.3 Handlungsempfehlungen  

Bereits umgesetzt: 

¶ Modernisierungsrichtlinie: Wichtig ist es, die Eigentümer bei der Umnutzung ihrer Gebäude aus 
fachlicher Sicht zu unterstützen. Ein Hilfsmittel stellt dabei die Modernisierungsrichtlinie (2019) 
dar, in der u.a. genaue Regelungen zu den förderfähigen Kosten enthalten sind. 

 

Noch anstehend: 

¶ Beratung Eigentümer: In erster Linie müssen auf Initiative der Gemeinde Eppelborn Beratungsge-
spräche mit den betroffenen Eigentümern geführt werden. Es wird darum gehen, diese für eine 
Nutzungsänderung zu sensibilisieren. Bei Betrachtung der Entwicklungen in der Vergangenheit 

 

beispielsweise die Nebenstraßen, die in der näheren Umgebung der Haupteinkaufsstraßen liegen. Während in der 1A-Lage die Gewer-
bemieten etwa bei 80 bis 100 Prozent der jeweiligen Spitzenmiete einer Stadt liegen, werden in 1B-Lagen rund im Schnitt zwischen 40 
und 80 Prozent der Spitzenmiete verlangt. An die B-Lagen grenzen in weiterer Entfernung die Streu- und Nebenlagen an. 

 

Abb. 42 und 43Υ DŜǿŜǊōƭƛŎƘŜ [ŜŜǊǎǘŅƴŘŜ ƛƴ ŘŜǊ .ŀƘƴƘƻŦǎǘǊŀǖŜ ǳƴŘ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α!Ƴ aŀǊƪǘά ό!wD¦{ /hb/9t¢ DƳōIύ 
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ergibt eine realistische Betrachtung der aktuellen Situation, dass sich der Schwerpunkt des Einzel-
handels / Gewerbes / Dienstleistungssektors in andere Bereiche der Ortsmitte verschoben hat und 
dass die vorhandene Struktur ƛƳ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘōŜǊŜƛŎƘ α[ŜŜǊǎǘŅƴŘŜ .ŀƘƴƘƻŦǎǘǊŀǖŜ κ !Ƴ aŀǊƪǘά 
künftig nur schwer vermarktbar ist. Daher ist die Umnutzung in Wohnen unbedingt zu forcieren.  

¶ Langfristig werden auch andere Bereiche in der Ortsmitte akut von diesen Umwälzungen be-
troffen sein (bspw. die Geschäfte entlang des Kirchplatzes). Aufgabe der Gemeinde Eppelborn 
wird es sein, in Zusammenarbeit mit ŘŜǊ [ŜƴƪǳƴƎǎƎǊǳǇǇŜ ǎƻƭŎƘŜ α.ǊŜƴƴǇǳƴƪǘŜά ŦǊǸƘȊŜƛǘƛƎ Ȋǳ 
erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 

¶ Hinweis des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr: Eigentümergespräche 
mit Informationen zur energetischen Sanierung und Nutzung erneuerbarer Energien 

¶ Hinweis der IHK Saarland: Aufwendige Managementprozesse im engen Austausch mit den 
Hauseigentümern werden empfohlen. Bei der Beratung der Immobilieneigentümer soll neben 
der Sensibilisierung für Nutzungsänderungen, auch eine Sensibilisierung zur Flexibilisierung 
der Mietkonditionen erfolgen.  

 

Folgende Abbildung stellt beispielhaft dar, wie die betroffenen Gebäude in der Bahnhofstraße bzw. der 
{ǘǊŀǖŜ α!Ƴ aŀǊƪǘά ŀǊŎƘƛǘŜƪǘƻƴƛǎŎƘ ǳƳƎŜōŀǳǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪǀƴƴǘŜƴΦ  

 

  

Abb. 44Υ IŀƴŘƭǳƴƎǎǾŀǊƛŀƴǘŜ ŦǸǊ ŘŜƴ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ α[ŜŜǊǎǘŅƴŘŜ .ŀƘƴƘƻŦǎǘǊŀǖŜ κ !Ƴ aŀǊƪǘά ό!wD¦{ /hb/9t¢ DƳōIύ 
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6.3.4 Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht 

Die nachfolgend aufgeführte Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht stellt lediglich eine grobe 
Sachverhaltsübersicht dar. Es handelt sich primär um die Zielvorstellungen der Gemeinde Eppelborn, wel-
che zum Zeitpunkt einer tatsächlichen Umsetzung konkretisiert werden müssen. Demnach handelt es sich 
bei den aufgeführten Kosten nur um einen ungefähren Wert, der sich noch verändern kann und angepasst 
werden muss. 

Tabelle 5: Grobe Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht für den Schwerpunkt α[ŜŜǊǎǘŅƴŘŜ .ŀƘƴƘƻŦǎǘǊŀǖŜ 
κ !Ƴ aŀǊƪǘά ό!wD¦{ /hb/9t¢ DƳōIύ 

Ziel 
Maßnah-

men 

mögliche 
Projektbe-

teiligte 

geschätzter 
Kostenrahmen 

Zeithorizont 

Kostenaufteilung: 
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 Anteil 

ku
rz

fr
is

ti
g
 

(2
0

2
2-

2
0

2
5)

 

m
itt

e
lfr

is
tig

 

(2
0

2
6-

2
0

2
8)

 

la
n
g
fr

is
tig

 (a
b
 

2
0

2
9)

 

Umwidmung 
der bisher ge-
werblich ge-

nutzten Erdge-
schosszonen in 
Wohnraum für 
unterschiedli-

che Nutzergrup-
pen 

Führung 
von Ei-
gentü-

merbera-
tungsge-
sprächen 
mit Hin-
weis auf 
Förder-
möglich-
keiten 

(Broschü-
ren, Be-
nennung 

einer 
Kontakt-
person) 

Gemeinde 
 Eppel-
born 

- X   - 

Umbau-
maßnah-
men in 

den Erd-
geschoss-

zonen: 
Fassaden-

anpas-
sung so-

wie 
Grund-

risserneu-
erung 

Eigentü-
mer und 

Gemeinde 
Eppelborn 

нпΦллл ϵ 

ausgehend von 6 
Gebäuden und ei-
nem durchschnitt-

lichen Erneue-
rungsaufwand 
Ǿƻƴ пΦллл ϵ ǇǊƻ 

Gebäude 

X   

уΦллл ϵ 

(förderfähig sind nur 
die Maßnahmen zur 
Anpassung der Fas-
saden; die Neuaus-
richtung der Grund-
risse fallen nicht in 
den Katalog der för-
derfähigen Maßnah-

men) 

Förde-
rung von 
privaten 
Moderni-
sierungs-
maßnah-

men 

Gemeinde 
Eppelborn 

150.000 X   50.000 ϵ 
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GESAMTKOS-
TEN 

  174Φллл ϵ    58Φллл ϵ 

 

6.4 {/I²9wt¦bY¢ αYLw/It[!¢½ κ 9Lba«b5¦bD KOSSMANNSTRASSEά 

6.4.1 Ist-Situation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die aƛǎŎƘƴǳǘȊǳƴƎ ŘŜǊ DŜōŅǳŘŜ ƛƴ ŘŜǊ hǊǘǎƳƛǘǘŜ ȊƛŜƘǘ ǎƛŎƘ Ǿƻƴ ŘŜǊ !ŎƘǎŜ αaŀǊƪǘǇƭŀǘȊ ς 9ǳǊƻǇŀǇƭŀǘȊά ƛƴ 
ǿŜǎǘƭƛŎƘŜ wƛŎƘǘǳƴƎ ōƛǎ ȊǳƳ IƻǘŜƭ α9ǇǇŜƭōƻǊƴŜǊ IƻŦά όYǊŜǳȊǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ YƻǖƳŀƴƴǎǘǊŀǖŜ κ wŀǘƘŀǳǎǎǘǊŀǖŜύ 
fort. Allerdings fallen hier mehrere städtebauliche Missstände schnell ins Auge, die im Folgenden näher 
beschrieben werden sollen. 

Nutzung entlang der B10: Westlich der Achse αaŀǊƪǘǇƭŀǘȊ ς 9ǳǊƻǇŀǇƭŀǘȊά ǎƛƴŘ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ .мл ƴƻŎƘ ȊΦ¢Φ 
ƛƴƘŀōŜǊƎŜŦǸƘǊǘŜ DŜǎŎƘŅŦǘŜ ŀƴǎŅǎǎƛƎΦ 5ƛŜǎŜ bǳǘȊǳƴƎ ȊƛŜƘǘ ǎƛŎƘ ōƛǎ ȊǳƳ IƻǘŜƭ α9ǇǇŜƭōƻǊƴŜǊ IƻŦά ƛƴ ŘŜǊ wŀǘπ
hausstraße 1 fort. Die Dichte der Geschäfte nimmt jedoch deutlich ab; die Zahl der aktuell leerstehenden 
Gebäude bzw. Gewerberäume dagegen zu. Einige Gebäude weisen zudem einen erhöhten Sanierungsbe-
darf auf, was ebenfalls zu einem unattraktiven Erscheinungsbild führt. 

Abb. 45Υ [ǳŦǘōƛƭŘ ŘŜǎ .ŜǊŜƛŎƘŜǎ αYƛǊŎƘǇƭŀǘȊ κ 9ƛƴƳǸƴŘǳƴƎ YƻǖƳŀƴƴǎǘǊŀǖŜά όGeoportal Saar, Zugriff: Oktober 2021) 

Abb. 46 und 47: Gebäude und deren Nutzung entlang der B10 (ARGUS CONCEPT GmbH) 

Kirche St. Sebastian 

IƻǘŜƭ α9ǇǇŜƭōƻǊƴŜǊ IƻŦά 
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Das in diesem Abschnitt hohe Verkehrsaufkommen und den daraus resultierenden Lärmbeeinträchtigun-
ƎŜƴ όǾƎƭΦ ƘƛŜǊȊǳ YŀǇƛǘŜƭ α[ŅǊmŀƪǘƛƻƴǎǇƭŀƴǳƴƎάύ sowie das Fehlen öffentlicher Parkplätze in fußläufiger Ent-
fernung zu den Geschäften führen zum einen dazu, dass der Bereich eine geringere Aufenthaltsqualität 
aufweist, zum anderen damit zu rechnen ist, dass langfristig die Anzahl der Geschäfte und Gewerbebetriebe 
weiter sinken wird. 

Kirche St. Sebastian und Umfeld: Einen kleinen Ruhepunkt bzw. Rückzugsbereich in diesem Abschnitt bildet 
die Kirche St. Sebastian, die sich vom Straßenraum etwas zurückversetzt und erhöht befindet und durch die 
vorgelagerten Grünstrukturen auch abgeschirmt wird. Gemeinsam mit den Wohnhäusern Kirchplatz 3, 3a 
und 8 sowie mit dem Kirchhof und dem Pfarrhaus bildet dieser Bereich ein attraktives städtebauliches En-
semble, welches auch in der saarländischen Denkmalliste wiederzufinden ist. 

 

 

 

Allerdings bestehen auch hier einige städtebauliche Missstände, die zur Stärkung der Ortsmitte behoben 
werden müssen. So weist die Zuwegung zur Kirche und dem Pfarrhaus technischen Sanierungsbedarf auf. 
Die kircheneigenen Stellplätze werden fälschlicher Weise häufig öffentlich genutzt, was auf die generelle 
Stellplatzproblematik in diesem Abschnitt zurückzuführen ist. 

Die Grünflächen, die diesen Bereich von der B10 visuell abschirmen, bedürfen ebenfalls einer gestalteri-
schen Aufwertung.  

Kreuzungsbereich Koßmannstraße / Rathausstraße: Der Kreuzungsbereich Koßmannstraße / Rathaus-
straße bildet einen Verkehrsknotenpunkt in der Ortsmitte, der in Spitzenzeiten zu einem hohen Verkehrs-
aufkommen und zu Rückstauungen führt. Problematisch hierbei sind die Abwicklungen der in Richtung 
Habach (Koßmannstraße) links abbiegenden sowie der aus der Koßmannstraße auf die B10 links abbie-
genden Verkehre.  

 

Abb. 48 und 49: Kirche St. Sebastian und Umfeld (ARGUS CONCEPT GmbH) 

Abb. 50 und 51: Grundstück Kirchplatz 1 (bereits erfolgter Abriss) und Verkehrsaufkommen auf der Straße Kirchplatz (AR-
GUS CONCEPT GmbH) 
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6.4.2 Ziele 

Prioritäres Ziel ist es, diesen Schwerpunktbereich gestalterisch aufzuwerten und die Verkehrssituation zu 
entschärfen. Dabei richtet sich der Fokus insbesondere auf die Errichtung der Linksabbiegespur mit Ampel-
anlage in die Koßmannstraße und den daraus resultierenden städtebaulichen Neuordnungen im Bereich 
αYƛǊŎƘǇƭŀǘȊ м-тάΦ Lƴ ŘƛŜ YƻƴȊŜǇǘƛƻƴ ŜƛƴƎŜōǳƴŘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ǎƻƭƭŜƴ ŀǳŎƘ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ȊǳǊ 9ǊƘǀƘǳƴƎ ŘŜǊ !ǳŦŜƴǘπ
ƘŀƭǘǎǉǳŀƭƛǘŅǘ ƛƳ ¦ƳŦŜƭŘ αYŀǘƘƻƭƛǎŎƘŜ YƛǊŎƘŜ {ǘΦ {ŜōŀǎǘƛŀƴάΦ 

 

Bereit umgesetzte Ziele 

¶ Prüfung der verkehrstechnischen Lösungsmöglichkeiten 

Noch anstehend: 

¶ technische Sanierung und gestalterische Aufwertung der Zuwegung zur Kirche St. Sebastian 

¶ gestalterische Aufwertung der Grünstrukturen im Bereich Kirche St. Sebastian 

¶ Inszenierung der Kirche St. Sebastian als grünen Ruhepunkt in der Ortsmitte durch gestalteri-
sche Highlights 

¶ Umbaumaßnahmen im Kreuzungsbereich Koßmannstraße / Rathausstraße: Errichtung einer 
Linksabbiegespur mit Ampelanlage 

¶ ǎǘŅŘǘŜōŀǳƭƛŎƘŜ bŜǳƻǊŘƴǳƴƎ ŘŜǎ .ŜǊŜƛŎƘǎ αYƛǊŎƘǇƭŀǘȊ м-тά 

¶ Dauerhafter Erhalt und ōŜǎǎŜǊŜ 9ƛƴōƛƴŘǳƴƎ ŘŜǊ ƎŜǿŜǊōƭƛŎƘŜƴ !ƴƎŜōƻǘŜ αYƛǊŎƘǇƭŀǘȊ м-рά 

 

6.4.3 Handlungsempfehlungen  

Straßenumbaumaßnahme B10 / Einmündung Koßmannstraße 

 

Bereits umgesetzt: 

¶ Prüfung der verkehrstechnischen Varianten: Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) hat verschie-
dene Lösungsmöglichkeiten untersucht, die zur Minderung der Rückstauungen in diesem Bereich 
führen könnten. Nachdem die Errichtung eines Kreisverkehres seitens des LfS aus diversen tech-
nischen Gründen ausgeschlossen wird, ist nun die Abwicklung des motorisierten Individualver-
kehrs (MIV) über eine neue Linksabbiegespur mit einer Ampelanlage vorgesehen.  

¶ Rückbau Kirchplatz 1: Die dazu notwendigen Umbaumaßnahmen im Straßenraum führen zu bau-
lichen Eingriffen in das unmittelbare Umfeld, da der Straßenraum zum Teil verbreitert werden 
muss. Die Gemeinde Eppelborn hat diesbezüglich bereits reagiert und die in der Vergangenheit 
problematische Bausubstanz Kirchplatz 1 aufgekauft und zurückgebaut. Durch den Abriss ergibt 
sich nun Platz für die Umbaumaßnahmen im Straßenraum, wobei zusätzlich noch einige daran 
anschließende Parzellen benötigt werden. 

Abb. 52 und 53: Blick auf den Kreuzungsbereich (ARGUS CONCEPT GmbH) 
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Noch anstehend: 

¶ Umbau Kreuzungsbereich Koßmannstraße / Rathausstraße: Die Straßenumbaumaßnahme ent-
lang der B 10 / Kreuzungsbereich Koßmannstraße ist vom LfS bereits eingeplant. Vorgesehen ist 
die Errichtung einer Linksabbiegespur (aus der Ortsmitte kommend in die Koßmannstraße) zur 
Reduzierung der Rückstau- und Abbiegeproblematik vor Ort. Der LfS plant in diesem Bereich zur 
Abwicklung des fließenden Verkehrs den Bau von Lichtsignalanlagen. 

¶ 5ƛŜ ¦ƳōŀǳƳŀǖƴŀƘƳŜ Ƙŀǘ ȊǳǊ CƻƭƎŜΣ Řŀǎǎ ŘŜǊ .ŜǊŜƛŎƘ ƴǀǊŘƭƛŎƘ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ ό.ŜǊŜƛŎƘ αYƛǊŎƘǇƭŀǘȊ м-
тάύ ǘŜƛƭǿŜƛǎŜ Ƴƛǘ ƛƴ ŘƛŜ aŀǖƴŀƘƳŜ ŜƛƴōŜȊƻƎŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƳǳǎǎΦ IƛŜǊȊǳ ǎƛƴŘ ƪƭŜƛƴŜǊŜ ¢ŜƛƭŜ ŘŜǊ tŀǊπ
zellen in die Straßenplanung mit einzurechnen, da der Straßenraum entsprechend verbreitert 
werden muss. 

¶ Es wird empfohlen, diese Fläche kurzfristig als öffentlicher Parkplatz zu nutzen, bis die Eigentums-
verhältnisse der darauffolgenden Gebäude geklärt sind und eine langfristige Nutzung der Ge-
samtfläche gesichert ist. Durch die Änderung des Straßenverlaufes durch den LfS werden künftig 
bestehende Stellplätze wegfallen, die kurzfristig ersetzt werden sollten. 

¶ Der Parkplatz kann dabei ausschließlich über den bereits bestehenden Parkplatz am HƻǘŜƭ α9ǇǇŜƭπ
ōƻǊƴŜǊ IƻŦά ŜǊǎŎƘƭƻǎǎŜƴ ǿŜǊŘŜƴΣ Řŀ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǎ ƘƻƘŜƴ ±ŜǊƪŜƘǊǎŀǳŦƪƻƳƳŜƴǎ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ .мл 
keine andere Ein- ǳƴŘ !ǳǎŦŀƘǊǘǎǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ƭŀǳǘ !ǳǎǎŀƎŜ ŘŜǎ [Ŧ{ ƳǀƎƭƛŎƘ ƛǎǘΦ 5ŜǊ ŘŜƳ α9ǇǇŜƭōƻǊƴŜǊ 
IƻŦά ǾƻǊƎŜƭŀƎŜǊǘŜ tŀǊƪǇƭŀǘȊ ƛǎǘ ƛƴ ¢ŜƛƭŜƴ ōŜǊŜƛǘǎ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘ, so dass hinsichtlich der Erschließung 
keine Probleme gesehen werden.  

¶  

 

  

Abb. 56Υ YǳǊȊŦǊƛǎǘƛƎŜ ǎǘŅŘǘŜōŀǳƭƛŎƘŜ tƭŀƴǳƴƎ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘ αYƛǊŎƘǇƭŀǘȊ м-тά ό!wD¦{ /hb/9t¢ύ 


























